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Allgemeine Chronik

Grundlagen der Staatsordnung

Rechtsordnung

Rechtsordnung

Die parlamentarische Initiative, mit welcher Initiant Hans-Ueli Vogt (svp, ZH) die
Überregulierung stoppen wollte, indem für jedes neue Gesetz künftig ein bestehendes
aufgehoben werden soll (sog. «one in, one out»), stiess im April 2018 in der SPK-SR auf
erheblichen Widerstand. Mit 6 zu 5 Stimmen sprach sich die Kommission gegen
Folgegeben und damit gegen den Entscheid des Nationalrates aus. Die
Kommissionsmehrheit sah vor allem Schwierigkeiten in der praktischen Umsetzung. Bei
Einführung der vorgeschlagenen Regelung müsste der Bundesrat dem Parlament bei
jeder Gesetzesvorlage, die Pflichten und Lasten für Unternehmen und Private betrifft,
Vorschläge zur Aufhebung von anderen Bestimmungen mit gleichwertiger Belastung
unterbreiten. Wie diese Gleichwertigkeit definiert werden soll, sei ungeklärt und
infolgedessen könnten grundsätzlich unbestrittene Vorlagen durch den Streit um die
Kompensation blockiert werden. Demgegenüber sah die Kommissionsminderheit solche
strikten Verfahrensregeln als das richtige Mittel, um der «wuchernden Regulierung»
Einhalt zu gebieten, wie es Minderheitsvertreter Peter Föhn (svp, SZ) vor dem
Ständeratsplenum ausdrückte. Letzteres stimmte schliesslich in der Sommersession
2018 mit 22 zu 19 Stimmen gegen Folgegeben. 1

PARLAMENTARISCHE INITIATIVE
DATUM: 14.06.2018
KARIN FRICK

Institutionen und Volksrechte

Bundesrat

Die Forderung der SVP, nach einem zweiten Regierungssitz, gehörte seit der
Nichtbestätigung von Christoph Blocher (svp, ZH) nach den Wahlen 2007 zum
Standardrepertoire der Volkspartei. Bei den Bundesratswahlen 2011 hatte sich die SVP
mit ihrem nicht sehr professionellen Nominierungsverfahren praktisch selber aus dem
Rennen genommen. Die Vehemenz der Forderung, nach einer adäquaten
Regierungsbeteiligung, nahm 2015 gar noch zu und die Attacken der Volkspartei, vor
allem auf den BDP-Bundesratssitz, wurden lauter. Die zahlreichen Kandidierenden, die
vor den Parlamentswahlen als mögliche Herausforderer angepriesen wurden, dienten
dabei einerseits als Nebelpetarden. Weil diese Ankündigungen und sofortigen
Dementis, etwa von Toni Brunner (svp, SG) oder Adrian Amstutz (svp, BE), von den
Medien bereitwillig aufgenommen und diskutiert wurden, schadete dies anderseits dem
Wahlkampf der SVP in keinster Weise. Auch die anderen Parteien profitierten freilich
von der medial breitgeschlagenen Diskussion um mögliche Szenarien für die nach den
Gesamterneuerungswahlen anstehenden Bundesratswahlen. Die Bürgerlichen
bestätigten zwar den prinzipiellen Anspruch der SVP auf einen zweiten Regierungssitz,
Regierungsmitglieder, die ihre Sache gut machten, wolle man aber nicht abwählen. SP
und GP betonten mit ebendiesem Argument, dass sie Eveline Widmer-Schlumpf (bdp)
auf jeden Fall bestätigen wollten.
Die Ausgangslage änderte sich freilich nach der Demissionsankündigung der BDP-
Bundesrätin. Die Linke pochte zwar auf einen neuen Mitte-Kandidaten, falls die SVP
Kandidierende nominiere, die gegen die Bilateralen seien, und die Grünen sahen
ebenfalls weit und breit keinen wählbaren SVP-Kandidierenden. Die restlichen Parteien
signalisierten aber rasch, dass sie den Anspruch der SVP auf einen zweiten
Bundesratssitz guthiessen und für Spielchen nicht zu haben seien. Dazu gehörte auch
die Bestätigung, Bisherige nicht abwählen zu wollen. In der Tat wurde die Möglichkeit
diskutiert, einen FDP-Bundesrat abzuwählen und mit einem Kandidierenden der
Mitteparteien zu ersetzen, um eine rechtslastige Regierung mit 2 FDP und 2 SVP
Magistraten zu verhindern. Die Chance für ein solches Szenario, war allerdings mehr als
gering, würden doch dafür weder die FDP noch die SVP Hand bieten. 
Rasch zeigte sich zudem, dass die Volkspartei das Nominierungsverfahren dieses Mal
mit grösserer Sorgfalt angegangen war als vier Jahre zuvor. Aus den elf ursprünglichen
Bewerbungen präsentierte die SVP nach ihrer Fraktionssitzung am 20. November drei
Kandidierende aus den drei hauptsächlichen Sprachregionen: Thomas Aeschi (svp, ZG),
Guy Parmelin (svp, VD) und Norman Gobbi (TI, lega). Der Tessiner Lega-Regierungsrat
stellte sich unter das Banner der SVP, wollte aber auf kantonaler Ebene Legist bleiben.
SVP-Fraktionspräsident Adrian Amstutz (svp, BE) wies darauf hin, dass Gobbi Mitglied
der SVP Schweiz sei und das Gedankengut der SVP vertrete. Man kooperiere mit der

WAHLGESCHÄFT
DATUM: 20.11.2015
MARC BÜHLMANN
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Lega auf nationaler Ebene schon lange. Die Lega gehöre im Parlament schliesslich auch
zur SVP-Fraktion. Gobbi sei von der Fraktion praktisch einstimmig nominiert worden
(mit 72 von 74 Stimmen). Parmelin (svp, VD) siegte mit 48 zu 29 Stimmen über Oskar
Freysinger (VS, svp) und Aeschi setzte sich im fünften Wahlgang mit 44 zu 37 Stimmen
gegen Heinz Brand (svp, GR) durch. Ohne Chancen, oder gar nicht ins engere
Auswahlverfahren aufgenommen, waren die Kandidaturen von Hannes Germann (svp,
SH), Thomas Hurter (svp, SH), Res Schmid (NW, svp), Thomas de Courten (svp, BL), Albert
Rösti (svp, BE) und David Weiss (BL, svp). 
Die Dreier-Auswahl überraschte, waren doch im Vorfeld andere Favoriten gehandelt
worden, die im Parlament eine breitere Unterstützung erhalten hätten. Die SVP machte
aber von Anfang an klar, dass sie ihre –  nach der Nicht-Bestätigung Blochers – in den
Parteistatuten verankerte Regel, strikte anwenden werde. In diesem Sinne würden nicht
nominierte, aber gewählte Kandidaten, die ihre Wahl dennoch annähmen, aus der
Partei ausgeschlossen. Die Chancen für Hannes Germann (svp, SH), der laut der NZZ
mehr Freunde im Parlament als in seiner Partei habe und der erste Bundesrat aus dem
Kanton Schaffhausen gewesen wäre, oder für Heinz Brand (svp, GR), der lange als
Kronfavorit aus der vernachlässigten Ostschweiz gegolten hatte, lagen damit praktisch
bei Null. Es wurden zwar Szenarien für einen Sprengkandidaten aus der Reihe der SVP
diskutiert und linke Stimmen kritisierten die Ausschlussregel als Erpressungsversuch,
dem man sich nicht beugen werde. Mögliche Sprengkandidaten gaben allerdings rasch
bekannt, eine allfällige Wahl nicht annehmen zu wollen. 
Die SVP wurde nicht müde zu betonen, dass man mit dem sprachregional
ausgewogenen Dreierticket eine echte Auswahl anbiete. Man sei der Forderung der SP
und der CVP nachgekommen, einen Kandidierenden aus der Westschweiz aufzustellen
und wolle als grösste Partei auch in der Regierung zwei Landesteile repräsentieren. Die
Auswahl sorgte allerdings auch für Misstöne. Mit der Nominierung von Norman Gobbi
(TI, lega) und Guy Parmelin (svp, VD) – der eine laut Presse bekannt für seine verbalen
Entgleisungen, der andere ein politisches Leichtgewicht – wolle die SVP dem Parlament
den Deutschschweizer Kandidaten Thomas Aeschi (svp, ZG) aufzwingen. Die Romandie
wäre mit drei Sitzen deutlich übervertreten und Gobbi sei Vertreter der Lega. Dies sei
keine echte Auswahl und der schweizerischen Konkordanz unwürdig – liess sich etwa
Eric Nussbaumer (sp, BL) zitieren. Auch die NZZ kommentierte die Dreier-Nomination
als Auswahl, die keine sei. In den Medien galt vorab der Zuger Thomas Aeschi als
Kronfavorit. Er vertrete den neuen Stil der SVP, sei jung und ein Vertreter Blocher'scher
Prägung – so etwa der TA. Die SVP wurde freilich nicht müde zu betonen, dass sie gerne
Regierungsmitglieder aus unterschiedlichen Sprachregionen hätte. 
Die Stimmen –  auch aus der SVP – , die gerne eine breitere Auswahl aus der
Deutschschweiz gehabt hätten, verstummten allerdings nicht. Es gebe durchaus
Spielraum für einen (SVP-internen) Sprengkandidaten, zitierte das SGT Vertreter von SP
und CVP. Immerhin war in den letzten 100 Jahren jeder fünfte gewählte Bundesrat wild,
also nicht von der eigenen Partei nominiert worden. Freilich hatte die Volkspartei alle
ursprünglich elf SVP-Kandidaten dazu bewegt, schriftlich zu bestätigen, eine Wahl als
Sprengkandidat nicht anzunehmen. 2

Parlamentsmandat

Mitte November 2016 gab das Büro des Nationalrates einer Initiative Nussbaumer Folge,
die einen Zugang zum Extranet für persönliche Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter von
Ratsmitgliedern forderte. Via Extranet werden den Parlamentarierinnen und
Parlamentariern auf elektronischem Weg Unterlagen zu den Kommissionsgeschäften,
Mitteilungen und Informationen zum Ratsbetrieb sowie Formulare zur Verfügung
gestellt. Da es sich dabei in der Regel um vertrauliche Dokumente handelt, ist der
Zugriff auf das Extranet den Parlamentsmitgliedern vorbehalten. Eric Nussbaumer (sp,
BL) fordert in seinem Vorstoss, dass auch für die persönlichen Mitarbeiterinnen und
Mitarbeiter der Nationalrätinnen und Nationalräte zumindest ein beschränkter Zugriff
aufs Extranet einzurichten sei. Damit werde eine effizientere Zusammenarbeit
ermöglicht. Das Büro wird sich der Sache annehmen und Zugangsregeln und spezifische
Einschränkungen ausarbeiten. 3

PARLAMENTARISCHE INITIATIVE
DATUM: 11.11.2016
MARC BÜHLMANN
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Die ständigen Kommissionen, die mit der Parlamentsreform Anfang der 1990er Jahre
eingeführt wurden, spielen eine herausragende Rolle im schweizerischen
Gesetzgebungsprozess. In den Kommissionen werden zahlreiche Entscheide vorgespurt
und wichtige Änderungen an Gesetzesvorlagen angebracht. Kommissionen geben
Empfehlungen zu vielen Vorstössen ab, sie entscheiden, ob via parlamentarische
Initiativen angestossene Ideen in neue Gesetze fliessen sollen und arbeiten
entsprechende Gesetzesentwürfe auch aus. Freilich ist es das Gesamtparlament, das
letztlich entscheidet, ob es die Empfehlungen und Vorlagen seiner Kommissionen
annehmen möchte oder nicht. Eine Studie der Universität Bern zeigte allerdings auf,
dass das Parlament im langjährigen Schnitt rund 75 Prozent aller
Kommissionsempfehlungen (bei parlamentarischen Initiativen und Standesinitiativen)
befolgt. Es ist somit nicht verwunderlich, dass die parteipolitische und individuelle
Besetzung der verschiedenen Kommissionen politisch von einiger Bedeutung ist. 
Institutionell sind die Vorgaben dafür klar: Die Fraktionen – nicht die Parteien –
erhalten entsprechend ihrer Mandatszahl in den jeweiligen Räten eine Anzahl
Kommissionssitze, die sie dann mittels Verhandlungen mit den anderen Fraktionen auf
die verschiedenen Kommissionen und mit fraktionsinternen Verfahren zwischen ihren
Mitgliedern verteilen. Im Nationalrat setzen sich die zwölf ständigen Kommissionen
(neun Sachbereichs- und zwei Aufsichtskommissionen sowie die
Immunitätskommission) in der Regel aus 25 Mitgliedern zusammen, die
Immunitätskommission aus neun. Im Ständerat umfassen die elf ständigen
Kommissionen – der Ständerat kennt keine Immunitätskommission – jeweils 13
Mitglieder. Neben den ständigen Kommissionen können auch Spezialkommissionen
eingesetzt werden, für die entsprechend ihrer Grösse ebenfalls ein Verteilschlüssel
errechnet wird. 
Entsprechend der Ergebnisse der eidgenössischen Wahlen 2019 entfielen von den total
284 Kommissionssitzen im Nationalrat 79 auf die SVP-Fraktion, 56 auf die SP-Fraktion,
43 auf die Mitte-Fraktion, 42 auf die Fraktion der Grünen, 41 auf die FDP-Fraktion und
23 auf die Fraktion der Grünliberalen. Abzüglich der neun Sitze in der
Immunitätskommission (SVP: 3; SP: 2; alle anderen Fraktionen je 1) hatte damit also die
SVP einen Anspruch auf je sieben Sitze in zehn Kommissionen und sechs Sitze in einer
Kommission. Die SP konnte in zehn Kommissionen jeweils fünf Mitglieder platzieren und
in einer vier. Jeweils vier Mitglieder schickten die Mitte-Fraktion in neun Kommissionen
(und je 3 in 2 Kommissionen), die Fraktion der Grünen in acht Kommissionen (und je 3
in 3 Kommissionen) und die FDP-Fraktion in sieben Kommissionen (und je 3 in 4
Kommissionen). Die Fraktion der GLP hatte entsprechend dieser Aufteilung Anspruch
auf je zwei Sitze in den elf Kommissionen. Der Verteilschlüssel im Ständerat brachte der
Mitte- und der FDP-Fraktion je drei Mitglieder in jeder Kommission, der SP- und der
SVP-Fraktion je zwei und der Fraktion der Grünen eines pro Kommission. Darüber
hinaus konnte die Mitte-Fraktion in sieben Kommissionen einen zusätzlichen Sitz
beanspruchen, die FDP in vier, die SP in sechs und die GP in fünf. Da mehr
Kommissionssitze als Fraktionssitze zu besetzen sind, bedeutet dies also auch, dass
einzelne Mitglieder in zwei oder mehr Kommissionen Einsitz nehmen. 
Wesentlich interessanter als die zahlenmässige Verteilung und medial besonders
verfolgt waren die personellen Entscheidungen in den einzelnen Fraktionen. Wer sollte
Einsitz in welche Kommission haben? Wichtig war diese Entscheidung nicht nur
deshalb, weil es mehr oder weniger interessante Kommissionen gebe – die Medien
betonten hier immer wieder die Wichtigkeit der Wirtschafts- und Abgabekommission
(WAK) –, sondern weil der Einsitz in eine Kommission mit individuellen inhaltlichen aber
auch handfesten Interessen verknüpft sein konnte. So dürfte sich eine Juristin in der
Gerichtskommission (GK) vielleicht wohler fühlen als ein Arzt, der sich wiederum eher
für einen Sitz in der Kommission für soziale Sicherheit und Gesundheit (SGK)
interessieren dürfte. Freilich dürften es aber vor allem auch die Interessenbindungen
sein, die von Bedeutung sind. So hatten in den letzten Jahren die Diskussionen um die
Problematik der inhaltlichen Verknüpfung von Interessengruppen mit der
Kommissionsarbeit stark zugenommen (vgl. auch Dossier «Lobbyismus im
Bundeshaus»). Dabei stand die Frage im Raum, ob und inwiefern Lobbying immer
unmittelbarer bereits in den Kommissionen stattfinde.

Die Fraktionen hatten nach Bekanntgabe der Verteilschlüssel durch die
Parlamentsdienste Ende November bis zum 10. Dezember Zeit, die
Kommissionsmitglieder zu bestimmen. Die Zeitung Blick wusste dabei von SVP-internen
Streitigkeiten bei der Verteilung zu berichten. Lukas Reimann (svp, SG) hatte sich
öffentlich beklagt, dass er seinen Sitz in der SPK-NR nicht behalten durfte; er werde
abgestraft, weil er sich gegen Lobbyismus einsetze und zu wenig parteikonform stimme.
Auch die NZZ vermutete: «Die SVP setzt Abweichler unter Druck und straft sie ab». Die
Zeitung aus Zürich berichtete über Diana Gutjahr (svp, TG), die vom Fraktionsvorstand

VERWALTUNGSAKT
DATUM: 04.12.2019
MARC BÜHLMANN

01.01.65 - 01.01.22 4ANNÉE POLITIQUE SUISSE — AUSGEWÄHLTE BEITRÄGE DER SCHWEIZER POLITIK



der SVP in der WBK-NR belassen wurde, obwohl ihre Kandidatur für die Präsidentschaft
des Schweizerischen Gewerbeverbands mit einer Einsitznahme in der WAK-NR wohl
chancenreicher gewesen wären. An ihrer statt würde die neu gewählte Esther Friedli
(svp, SG) in der «einflussreichen» WAK Einsitz nehmen, obwohl «Neulinge [...] sehr
selten auf Anhieb in eine zentrale Kommission wie die WAK entsandt» würden, so die
NZZ weiter. Friedli habe diesen «Senkrechtstart ihrem Beziehungsnetz zu verdanken,
primär ihrem Lebenspartner, dem früheren Parteichef Toni Brunner (svp, SG).» Gutjahr
sei wohl ein «europapolitischer Denkzettel» verpasst worden, weil sie sich weigere, die
Begrenzungsinitiative der SVP zu unterstützen, interpretierte die NZZ. Der angefragte
Fraktionschef Thomas Aeschi (svp, ZG) betonte auf Anfrage, dass bei der Vergabe der
Kommissionssitze nicht alle Wünsche erfüllt werden könnten. 
Mediale Erwähnung fand auch die Besetzung der Gesundheitskommission durch die SP.
In der Regel müssten Neugewählte mit ihren Wünschen hinten anstehen, berichtete
dazu auch die Aargauer Zeitung. Dies gelte nicht für Pierre-Yves Maillard (sp, VD), der als
früherer Gesundheitsdirektor des Kantons Waadt «auf Anhieb den Sprung in die
prestigeträchtige Gesundheitskommission» geschafft habe, obwohl der bisherige
Angelo Barrile (sp, ZH) als Arzt dafür prädestiniert gewesen wäre. Die NZZ berichtete
ferner von einer SP-internen Regel. Da die Zahl der Kommissionssitze grösser ist als die
Zahl der Fraktionsmitglieder haben rund ein Drittel der SP-Mitglieder zwei
Kommissionssitze inne. Besagte Regel schreibe vor, dass dies für maximal vier Jahre
möglich sei. Dann habe man sich auf einen Sitz zu konzentrieren. Laut der NZZ habe
sich deshalb Eric Nussbaumer (sp, BL) zwischen der UREK-NR und der APK-NR
zugunsten Letzterer entscheiden müssen. Auch Beat Jans (sp, BS) habe wegen dieser
Regel seinen Sitz in der WAK-NR abgegeben und werde sich nun auf die UREK-NR
alleine konzentrieren müssen. «Weitsichtige Planung» attestierte die NZZ der SP
hingegen für die Besetzung der Kommissionssitze im Ständerat. Mit Christian Levrat (sp,
FR) und Paul Rechsteiner (sp, SG) würden zwei «Schwergewichte» der Partei das
Kommissionspräsidium der «wichtigsten und einflussreichsten» Kommissionen
übernehmen, der SGK-SR und der WAK-SR. Beliebt sei neben der WAK und der SGK
aber auch die UREK, weil sie «viel Aufmerksamkeit» generiere, so die Aargauer Zeitung
mit Blick auf die Verteilung in der FDP-Fraktion. Weil er der Klimaoffensive seiner
Parteipräsidentin Petra Gössi (fdp, SZ) skeptisch begegnet war, sei der bisherige
Christian Wasserfallen (fdp, BE) von seiner Fraktion aus der UREK-NR in die KVF-NR
versetzt worden. Wasserfallen selber sprach in der Aargauer Zeitung und auch in der
NZZ allerdings von einem lange gehegten Wunsch. Einen zusätzlichen Aspekt brachte
die St. Galler Zeitung in die Diskussion: die regionale Vertretung in den Kommissionen.
«St. Gallerinnen starten durch», titelte die Zeitung und freute sich, dass die Ostschweiz
«mehr Gewicht in der Wirtschaftskommission» erhalte. Aber auch eine regionale
Vertretung in der Verkehrskommission wäre wichtig gewesen; dort sei die Vertretung
der Ostschweiz aber nur noch «dünn», klagte das St. Galler Tagblatt. 
Schliesslich beleuchtete die Sonntagszeitung die Verteilung der Kommissionssitze aus
der Perspektive der Gleichstellung. «Die Frauenrevolution bleibt unvollendet», titelte
das Blatt. Zwar hätten die Frauen im Parlament nach den Wahlen 2019 einen Anteil von
39 Prozent (in National- und Ständerat zusammen), seien aber in den
parlamentarischen Kommissionen lediglich zu 36 Prozent vertreten, weil es eher
Männer seien, die mehrere Kommissionssitze besetzten. Zudem sei in den «wichtigen
oder prestigeträchtigen Ausschüssen» die Untervertretung der Frauen noch deutlicher.
In der FK sind lediglich 26 Prozent der Mitglieder Frauen (statt 39%), in der WAK und
der UREK sind es 32 Prozent und in der APK 34 Prozent. In der WBK (53% Frauen) und
der SGK (die Sonntagszeitung nannte sie die «Sozialkommission»; 47%) seien die Frauen
hingegen übervertreten. Auch die Kommissionspräsidien seien nur zu 23 Prozent von
Frauen besetzt. Das sei «undemokratisch», kommentierte die Sonntagszeitung: «[W]o
es politisch um etwas geht, sind die Politikerinnen unterrepräsentiert und haben wenig
zu sagen.» 4

Aufgabe der Präsidentin oder des Präsidenten des Nationalrats ist die Leitung der
Ratsverhandlungen sowie des Ratsbüros, in dem unter anderem die Session und die
Tagesordnung geplant wird. Darüber hinaus repräsentiert die im Volksmund so betitelte
«höchste Schweizerin oder [der] höchste Schweizer» die grosse Kammer gegen aussen.
Normalerweise stimmt die Ratspräsidentin oder der Ratspräsident nicht ab, bei
Stimmengleichheit gibt sie oder er allerdings den Stichentscheid. Der aus dem Amt
scheidende Nationalratspräsident Andreas Aebi (svp, BE) hatte dieses Privileg während
seines Amtsjahres laut Aargauer Zeitung rekordverdächtige sieben Mal.
In seiner Abschiedsrede wiederholte Andreas Aebi das bereits bei seiner Antrittsrede
vor einem Jahr vorgebrachte Motiv seines Amtsjahres: Es sei ihm mit Freude und
Respekt vor dem Amt häufig gelungen, für «Zusammenhalt, Zuversicht und
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Zufriedenheit» zu sorgen. So hätten auf seine Initiative hin rund 1'000 Schulkinder aus
der Stadt ländliche Gegenden und Schulkinder vom Land eine Stadt besucht, um
gegenseitiges Verständnis und eben den Zusammenhalt zu fördern. Auch wenn viel von
Spaltung gesprochen werde, habe er mit solchen Aktionen viel Gemeinsames und
Vereinendes als letztlich stärkere Kräfte erlebt. Andreas Aebi erhielt eine stehende
Ovation und schritt alsdann zu einer seiner letzten präsidialen Amtshandlungen, der
Leitung der Wahl der neuen Nationalratspräsidentin. 
Zu ebendieser wurde die amtierende erste Vizepräsidentin, Irène Kälin (gp, AG) gewählt.
Sie erhielt 151 von 166 gültigen Stimmen – von den 180 eingelangten Wahlzetteln blieben
13 leer und eine war ungültig; 15 Stimmen entfielen auf andere Personen. Im
langjährigen Vergleich sind 151 Voten ein unterdurchschnittliches Resultat. Im Schnitt
erhielten Präsidentinnen und Präsidenten seit 1960 rund 155 Stimmen. Irène Kälin war
im November 2017 in den Nationalrat nachgerückt und 2019 wiedergewählt worden.
Nach lediglich vier Jahren im Rat wurde die Aargauerin also höchste Schweizerin – im
Schnitt sassen Präsidentinnen und Präsidenten vor ihrer Amtsübernahme bisher mehr
als 14 Jahre im Rat. Mit 34 Jahren gehörte Irène Kälin zudem zu den sechs jüngsten der
mit ihr total 200 Präsidentinnen und Präsidenten (Durchschnittsalter 52.4 Jahre). Sie
war die 15. Frau und nach Maya Graf (gp, BL) 2012 die zweite Vertreterin der Grünen in
der Geschichte des Parlaments. 
Die frisch gekürte Nationalratspräsidentin bedankte sich in ihrer Antrittsrede, dass sie
in das «Amt, das grösser ist als wir alle zusammen», gewählt worden sei. «Erste
Bürgerin» zu sein, sei ein demokratisches Symbol für die Gleichzeitigkeit von
Verschiedenheit und Einheit. Sie repräsentiere jetzt keine Partei, sondern alle
Einwohnerinnen und Einwohner der Schweiz. Ihr Präsidialjahr stellte Irène Kälin unter
das Motto «Vereinbarkeit». Sie erörterte, wie schwierig es sei, Nationalratsmandat und
Mutterschaft unter einen Hut zu bringen. Es habe viel zu reden gegeben, als sie ihren
Sohn ins Parlament mitgenommen, ihn gestillt und gewickelt und gleichzeitig politisiert
habe. Statt aber über Vereinbarkeit zu reden, habe man ihr damals viele Tipps gegeben,
was sie besser machen könnte und was sie falsch mache. Wenn das Milizsystem gestärkt
werden solle, was ihr wichtig sei, müssten aber eben «Vereinbarkeitsstrukturen»
geschaffen werden. Unter Vereinbarkeit verstehe sie aber auch die Einbindung
verschiedener Meinungen. Die «Willensnation» sei eigentlich eine
«Vereinbarkeitsdemokratie». Es gehe darum, Kompromisse zu finden, auch weil die
Vereinbarkeit von verschiedenen politischen Meinungen sehr bereichernd sei – etwas,
das sie mit ihrem Vorgänger habe erleben dürfen. Ihre politischen Überzeugungen lägen
zwar maximal auseinander und doch habe sie sich mit Andreas Aebi stets über das
Verbindende definiert. Man könne mit «Res» Kühe stehlen, was sie auch machen
würde, hätte er nicht schon einen ganzen Stall voll.
Anschliessend kam es zu einem kurzen musikalischen Intermezzo – weil freilich
Maskenpflicht herrschte, sprach 24Heure von einer seltsam bleiernen Stimmung. Unter
anderem fiel auch der traditionelle Präsidentinnenapéro im Bundeshaus den Covid-19-
Massnahmen zum Opfer und auch die kantonale Feier wurde auf Juni 2022 verschoben.
Anschliessend wurden Martin Candinas (mitte, GR) zum ersten Vizepräsidenten und Eric
Nussbaumer (sp, BL) zum zweiten Vizepräsidenten gewählt. Martin Candinas erhielt 172
von 174 gültigen Stimmen (2 gingen an Diverse; von 181 verteilten und 180 eingelangten
Wahlzetteln blieben 4 leer und zwei waren ungültig) und auf Eric Nussbaumer entfielen
145 von 167 gültigen Stimmen (auf 22 standen andere Namen; von 182 verteilten und 181
eingelangten Wahlzetteln blieben 13 leer und einer war ungültig). 5

Parlamentsorganisation

Das Parlamentsgesetz sieht vor, dass Kommissionssitzungen vertraulich sind. Allerdings
erlaubt Artikel 47 Absatz 2 seit 1991 eine Ausnahme von diesem Grundsatz und schafft
die Möglichkeit, Anhörungen von Expertinnen und Experten bei komplexen politischen
Sachverhalten und wichtigen Fragen öffentlich zu machen. Die APK-NR beschloss Ende
2018 auf Antrag von Kommissionsmitglied Eric Nussbaumer (sp, BL) ein solches
öffentliches Hearing zum Rahmenabkommen mit der EU. Ziel dieses Vorgehens sei es
unter anderem, eine breitere Öffentlichkeit über dieses «Thema mit enormer Tragweite
für die Schweiz» aufzuklären, gab Kommissionspräsidentin Elisabeth Schneider-
Schneiter (cvp, BL) zu Protokoll. 
In den Medien wurde das Vorhaben grundsätzlich positiv aufgenommen. Die NZZ, die
von «EU-Politik live auf Youtube» berichtete – die Anhörung konnte auf dem Youtube-
Kanal des Parlaments mitverfolgt werden –, listete die bisher lediglich fünf öffentlichen
Hearings auf: 1992 zum Kauf der F/A-18-Jets; 1995 über die Genschutzinitiative; 1996
zum Rinderwahnsinn; 1998 zum Armeeeinsatz zur Unterstützung des Grenzwachtkorps;
sowie 2003 zum Radio- und TV-Gesetz. Damit der Anlass nicht «zur eigenen
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Profilierung» genutzt werden könne – so die NZZ weiter –, müssten sich die
Kommissionsmitglieder an von der Präsidentin der APK-NR vorgegebene Spielregeln
halten, kurze Fragen stellen und vor allem die Expertinnen und Experten reden lassen. 
Das «befürchtete Schaulaufen hielt sich in Grenzen», vermochte dann die Aargauer
Zeitung am Tag nach der Anhörung zu berichten. Die «selten mehr als 500 Zuschauer»
auf Youtube hätten einer Veranstaltung beigewohnt, die «bürgerfern und berechnend»
gewesen sei, weil die Kommissionsmitglieder jeweils ihre pro- bzw. contra-
europäischen Expertinnen und Experten mit «Steilpässen» versorgt hätten. In der
Weltwoche schrieb Roger Köppel (svp, ZH), selber Mitglied der APK-NR und einziger, der
drei Fragen gestellt und bereits zu Beginn kritisiert hatte, dass der Bundesrat nicht
anwesend sei, von einer «von Beginn weg verunglückten Übung». Anders sah dies
Schneider-Schneiter: Das Ziel des Hearings sei erreicht worden, gab sie der Basler
Zeitung Auskunft. Die Mitglieder der Kommission hätten sich überdies an die Regeln
gehalten. Explizit gelobt wurde das Hearing im Tages-Anzeiger. Es sei – im Gegensatz zu
den Kommentaren der SVP, die von einer «Farce» gesprochen hätten – «ein
erfreuliches Niveau» erreicht worden, was «der Europadebatte gutgetan» habe. Die
Zeitung wünschte sich mehr solche öffentliche Hearings. 6

Volksrechte

Am 12. August 2016 reichte die SVP die nötige Anzahl Unterschriften für ihre
Volksinitiative «Schweizer Recht statt fremde Richter (Selbstbestimmungsinitiative)»
bei der Bundeskanzlei ein – diese beglaubigte ein paar Wochen später 116'428
Unterschriften – und nutzte die Übergabe der Unterschriftenbogen zugleich für einen
erneuten Medienauftritt. Weil das Parlament, die Regierung, die Verwaltung und die
Justiz «in unheimlichem Zusammenspiel» (zitiert aus der NZZ) das Volk als obersten
Gesetzgeber entmachte, müsse die direkte Demokratie gestärkt werden. Die Umsetzung
von Initiativen – die SVP verwies auf ihre eigene Ausschaffungsinitiative, auf die
Masseneinwanderungsinitiative und die Verwahrungsinitiative – werde mit Verweis auf
internationales Recht immer häufiger verhindert, obwohl Volk und Stände den
Begehren zugestimmt hätten, so die Initianten. Der direkten Demokratie werde also nur
wieder Gehör verschafft, wenn im Falle eines Widerspruchs zwischen Bundesverfassung
und völkerrechtlichen Bestimmungen Erstere den Vorrang erhalte, indem Letztere
entweder angepasst oder gekündigt würden. Massgeblich sollten zudem nur noch jene
völkerrechtlichen Verträge sein, die direktdemokratisch legitimiert, also dem
fakultativen Referendum unterstanden hätten. 

Gegen das Volksbegehren hatte sich schon früh Widerstand geregt. Bereits im Juni 2016
hatte die Organisation «Schutzfaktor M» zu einer Medienveranstaltung eingeladen, an
der vor der Selbstbestimmungsinitiative gewarnt worden war. Die Möglichkeit,
Staatsverträge durch Volksinitiativen ausser Kraft zu setzen, komme einer
Verabsolutierung der Demokratie gleich, was gefährlich sei, gab etwa Heinrich Koller,
der ehemalige Direktor des Bundesamtes für Justiz, zu Protokoll. Alt-Bundesrichter
Niccolò Raselli (sp) warnte vor einer «Anti-Menschenrechts-Initiative», da die Gefahr
einer Kündigung der Europäischen Menschenrechtskonvention bestehe. Hans-Ueli Vogt
(svp, ZH) – der mittlerweile in den Nationalrat gewählte Kopf hinter der Initiative –
wehrte sich gegen den Vorwurf, dass die SVP gegen die Menschenrechte sei; sie stosse
sich lediglich an den immer häufiger auftretenden Eingriffen des
Menschenrechtsgerichtshofes in Strassburg in das Schweizer Recht. 7
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Da Initiativen der Beratungskategorie der sogenannten «freien Debatte» zugeordnet
werden, haben grundsätzlich alle Parlamentsmitglieder das Recht auf Wortmeldung. In
den anderen, seit 1990 geltenden Beratungskategorien äussern sich in der Regel –
neben den Vertreterinnen und Vertretern des Bundesrates – lediglich
Kommissionssprecherinnen und -sprecher, Antragstellerinnen und Antragsteller von
Vorstössen oder Minderheitsanträgen und allenfalls Fraktionssprecherinnen und
-sprecher. Schon früher uferte die freie Debatte bei Volksinitiativen gerne auch in
einem ziemlichen Redemarathon aus, so etwa bei der «No-Billag»-Initiative. Immer
häufiger wird in solchen Debatten zudem auch das Recht genutzt, Zwischenfragen zu
stellen. So war es auch wenig verwunderlich, dass im Nationalrat nicht weniger als 83
Ratsmitglieder einen Antrag gestellt hatten, um in einem Votum die eigene Position zur
Volksinitiative «Schweizer Recht statt fremde Richter (Selbstbestimmungsinitiative)»
verdeutlichen zu können. Aufgrund der grossen Zahl an Rednerinnen und Rednern, aber
eben auch aufgrund der zahlreichen vor allem von SVP-Vertreterinnen und -vertretern
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gestellten Zwischenfragen dauerte die Debatte schliesslich insgesamt über neun
Stunden – auf drei verschiedenen Sessionstage verteilt.  

In der Tat stellten die Fraktionsmitglieder der SVP den Hauptharst der Rednerinnen und
Redner, nämlich deren 42; von der SP-Fraktion meldeten sich 17 Mitglieder zu Wort, von
der FDP deren acht, von der CVP sieben, von den Grünen vier und von GLP und BDP je
zwei. Nicht weniger als 82 der 102 Zwischenfragen stammten zudem von der Volkspartei
(FDP: 9; SP: 7; BDP: 2; CVP: 1; GP: 1), wobei die SVP-Fraktionsvertreterinnen und
-vertreter sich häufig auch innerhalb der Fraktion selber befragten, was Roger
Nordmann (sp, VD) zur Zwischenfrage veranlasste, ob es sich hier nicht eher um die
«Selbstbefragungs-Initiative» handle. Den von verschiedenen Ratsmitgliedern
geäusserte Verdacht, dass die Volkspartei versuche, die Ratsabstimmung über die
Initiative so zu verzögern, dass das Begehren nicht bereits im November 2018, sondern
im Wahljahr 2019 an die Urne gelangt – Beat Jans (sp, BS) sprach von «Filibustern» und
Nadine Masshardt (sp, BE) staunte darüber, dass die SVP so viele Fragen zur eigenen
Initiative habe – konnte die SVP nicht ganz ausräumen. Freilich können Zwischenfragen
nur gestellt werden, wenn der Ratspräsident oder die Ratspräsidentin – aktuell
Dominique de Buman (cvp, FR)  – unmittelbar nach einem Votum die Rednerin oder den
Redner fragt, ob diese oder dieser die Zwischenfrage zulasse. Wird diese Frage
verneint, darf die Zwischenfrage nicht gestellt werden. Die meisten Votantinnen und
Votanten – mit Ausnahme der SVP-Abgeordneten – liessen denn die Zwischenfragen gar
nicht zu. Weil einige darob erzürnte SVP-Zwischenfragerinnen und -frager ihre Frage
trotzdem in den Saal riefen, musste de Buman einige Ermahnungen aussprechen.

Der Verdacht, dass es der SVP mit ihrer Redner- und Zwischenfragestrategie in der Tat
nicht nur um einen Kampf gegen die «Diskussionsverweigerung [...] der
Demokratieabschaffer in diesem Saal» ging, wie sich etwa Roger Köppel (svp, ZH)
echauffierte, sondern um eine Verschleppungstaktik, «damit das Geschäft erst im
Wahljahr vors Volk kommt», wie Roger Nordmann vermutete, wurde durch einen von
Fraktionssprecher Thomas Aeschi (svp, ZG) vorgebrachten Ordnungsantrag weiter
erhärtet. Die SVP wehrte sich nämlich dagegen, dass für den dritten Debattenteil eine
Nachtsitzung anberaumt wurde, was in der Regel nur bei hoher Geschäftslast oder
dringlichen Geschäften erfolge. Mit ihrem Ordnungsantrag wollte die SVP ihr Begehren
zu den normalen Sitzungszeiten weiter beraten, was wohl eine Verschiebung in die
Herbstsession bedeutet hätte. Die Sprecherin des Büros, Marina Carobbio Guscetti (sp,
TI) wies darauf hin, dass mit der überdurchschnittlichen Zahl an Rednerinnen und
Rednern das Kriterium der hohen Geschäftslast sehr wohl erfüllt sei. Der
Ordnungsantrag wurde dann mit 121 zu 67 Stimmen abgelehnt. Die 67 Stimmen
stammten allesamt aus den Reihen der Volkspartei. 
Auch der am dritten Verhandlungstag gestellte Antrag der SVP, die Anwesenden zu
zählen, um das nötige Quorum nachzuprüfen, verhalf nicht wirklich zu einer
Beschleunigung der Debatte. Freilich verliessen zahlreiche Parlamentarierinnen und
Parlamentarier nach dem Drücken des blauen Knopfes – der der Anwesenheitskontrolle
dient – den Nationalratssaal wieder, was Toni Brunner (svp, SG) derart erzürnte, dass er
als Antwort auf eine entsprechende Zwischenfrage von Thomas Aeschi von einem
«Kindergarten» sprach und seine Tirade gegen die nicht anwesenden Ratskolleginnen
und -kollegen vom Nationalratspräsidenten erst durch Abschalten des Mikrofons
unterbrochen wurde.

Nebst all diesem Geplänkel wurden freilich auch Argumente ausgetauscht. In der Tat
dienen die freie Debatte wie auch die Zwischenfragen ja durchaus auch dazu, den
Bürgerinnen und Bürgern zu zeigen, welche Begründungen für den Bezug der
verschiedenen Fronten geltend gemacht werden. Die ab und zu ziemlich emotional, ja
gar gehässig geführte Debatte – der Sonntags-Blick sprach von einer von der SVP
geplanten und zelebrierten Entgleisung, der Tages-Anzeiger von einem eigentlichen
Politikspektakel und die Aargauer Zeitung warf der SVP vor, statt einer inhaltlichen
Debatte auf Klamauk zu setzen – liess in der Tat deutliche Positionsbezüge erkennen.
Während alle Mitglieder der SVP-Fraktion das Begehren vehement verteidigten, lehnten
alle anderen Fraktionen die Initiative einhellig ab. 

Die Kommissionssprecherin Valérie Piller Carrard (sp, FR) und der
Kommissionssprecher Kurt Fluri (fdp, SO) berichteten, dass alle von der SPK-NR
angehörten Wirtschaftsvertreterinnen und -vertreter sowie sämtliche Rechtsexperten
die Initiative ablehnten. Es werde befürchtet, dass das Begehren dem
Wirtschaftsstandort Schweiz schade und in juristischer Hinsicht mehr Probleme
schaffe als löse. In der Kommission sei zudem die Gefahr einer Kündigung wichtiger
Menschenrechtsabkommen, ja gar der Europäischen Menschenrechtskonvention,
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diskutiert worden. Klar sei einzig, dass bei einem Konflikt zwischen Völker- und
Landesrecht bestehende Verträge neu verhandelt oder gekündigt werden müssten. Wer
allerdings in welchem Verfahren feststelle oder entscheide, wann ein Normenkonflikt
bestehe und wann nicht bzw. wann dieser Konflikt genügend gravierend sei, bleibe
völlig unklar. Dies würde bei Annahme des Volksbegehrens eine grosse
Rechtsunsicherheit schaffen. Die Kommission empfehle deshalb mit 16 zu 9 respektive
14 zu 11 Stimmen, die Initiative abzulehnen und nicht auf den Gegenvorschlag
einzutreten. Letzterer war von Gerhard Pfister (cvp, ZG) eingebracht worden und
entsprach im Grossen und Ganzen dem schon im Ständerat gescheiterten Vorschlag
von Andrea Caroni (fdp, AR). Pfister zog seinen Antrag gleich zu Beginn der
nationalrätlichen Debatte zurück, weil die Initianten keinerlei Bereitschaft zeigen
würden, auf seinen Vorschlag für eine alternative Lösung überhaupt einsteigen zu
wollen. 

Die Befürworterinnen und Befürworter der Initiative begründeten ihr Anliegen mit vier
Hauptargumenten: (I) Die Initiative wolle Rechtssicherheit schaffen, indem die
Hierarchie von Völker- und Landesrecht geklärt werde. Dies sei auch angesichts einer
immer stärkeren Einmischung rechtlicher Normen in die Politik (sogenannte
Justizialisierung) von Nöten. (II) Damit werde zudem die (direkte) Demokratie gestärkt
und die Abhängigkeit vom Ausland gemindert. (III) Häufig wurde argumentiert, dass mit
der Initiative nur ein Zustand wiederhergestellt werde, wie er fünf Jahre zuvor schon
geherrscht habe. Damit wurde auf ein Bundesgerichtsurteil vom 12. Oktober 2012
rekurriert, mit welchem die Schubert-Praxis faktisch ausser Kraft gesetzt und wodurch
festgelegt worden sei, dass internationales Recht generell nationalem Recht vorgezogen
werden müsse. Konkret hatte das Bundesgericht in einem Fall die
Menschenrechtskonvention der Regelung der Ausschaffungsinitiative vorgezogen.
Damit sei die direkte Demokratie gleichsam ausgehebelt worden, so die SVP. Kein
anderer Staat gebe aber internationalem Recht Vorrang vor Landesrecht. (IV) Gewarnt
wurde in diesem Zusammenhang auch vor der Einmischung der EU, die mit dem viel
diskutierten Rahmenabkommen und dem Vorrang von internationalem Recht faktisch
zum «obersten Souverän der Schweizerischen Eidgenossenschaft» werde – so etwa
Hans-Ueli Vogt (svp, ZH). Die Schweiz werde zu einer Marionette und Volksentscheide
verkämen zu einer Art Umfrageergebnis, was letztlich nur noch eine
Scheinselbstbestimmung sei, erklärte Thomas Aeschi. Andreas Glarner (svp, AG)
verklebte sich den Mund mit blauen Klebestreifen, um zu demonstrieren, dass man sich
den Mund verbieten lasse. Roger Köppel warnte gar von einer «kalten Entmachtung des
Volkes» und Magdalena Martullo-Blocher (svp, GR) stellte die Anschuldigung in den
Raum, dass die «sogenannten Volksvertreter im Saal», denen man im Gegensatz zum
Volk nicht vertrauen könne, dem süssen Gift der Macht verfallen seien, die Souveränität
des Volkes an sich rissen und ins Ausland verkauften. Dies sei der Untergang der
Schweiz. 

Die Gegnerinnen und Gegner des Begehrens betonten neben den bereits von der
Kommission vorgebrachten Argumenten auch den nötigen Spielraum, den Gerichte im
Einzelfall bräuchten, der aber mit einer Annahme der Initiative stark eingeschränkt
würde. Zahlreiche Plädoyers machten sich zudem für die Menschenrechte stark, die mit
der Annahme einer Initiative gefährdet wären, weil die Kündigung der
Menschenrechtskonvention durch die Schweiz einen fatalen Vorbildcharakter hätte.
Balthasar Glättli (gp, ZH) sprach etwa von einer «Antimenschenrechts-Initiative». Das
Volksbegehren stelle die Werte der Schweiz – laut Nadine Masshardt (sp, BE)
«Verlässlichkeit, Stabilität und Menschenrechte» – fundamental infrage. Die kleine
Schweiz sei auf Vertragssicherheit und auf Völkerrecht angewiesen, damit sie nicht dem
Recht des Stärkeren ausgesetzt sei. Aber wer – so fragte sich Matthias Jauslin (fdp, AG)
– gehe mit einem unverlässlichen Partner noch einen Vertrag ein? Völkerrechtliche
Verträge würden von der Schweiz freiwillig eingegangen, weil sie von grossem Nutzen
seien, betonte Ruth Humbel (cvp, AG). Die Stimmbevölkerung werde nicht durch
Völkerrecht entmachtet, weil wichtige Verträge ja immer direktdemokratisch legitimiert
seien, gab Eric Nussbaumer (sp, BL) zu bedenken. 

Das Schlussvotum gehörte Justizministerin Simonetta Sommaruga. Sie führte aus, dass
sich Souveränität und globale Vernetzung nicht widersprechen, weil die Schweiz
souverän bestimme, mit wem sie internationale Verträge abschliesse. Wie diese
Verträge abzuschliessen seien und dass man sie einzuhalten habe, stehe eigentlich in
der von Volk und Ständen abgesegneten Bundesverfassung. Ebenfalls festgehalten sei,
dass es den Gerichten zu überlassen sei, bei Normenkonflikten flexibel und pragmatisch
zu entscheiden. Mit der Selbstbestimmungsinitiative würde dies allerdings auf den Kopf
gestellt. Das Begehren fordere nicht nur, dass Völkerrecht nicht mehr zählen solle,
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sondern dass die Gerichte im Konfliktfall rechtswidrige Entscheide fällen müssten. Die
Neuaushandlung von Verträgen würde damit zu einer Obligation und bleibe nicht
Option. Die Initiative, weil sie nur Schwarz und Weiss kenne, zwänge die Schweiz in ein
Korsett. Nicht nur die eigene Handlungsfähigkeit würde eingeschränkt, sondern auch
die Zuverlässigkeit der Schweiz als Vertragspartnerin werde aufs Spiel gesetzt. Zudem
sei die Initiative nicht genügend deutlich bei der Definition von «Widerspruch». Wann
ein Konflikt zwischen Völkerrecht und Landesrecht bestehe, wie gross dieser sein
müsse und wer dies entscheide, bleibe unklar. Die Justizministerin versuchte auch die
Meinung zu entkräften, dass das Bundesgericht seit 2012 auf die Schubert-Praxis
verzichtet habe; es sei im Gegenteil in mehreren Fällen Bezug genommen worden auf
diese Praxis. Die Schweiz sei erfolgreich, weil sie beweglich und pragmatisch immer
wieder neue Antworten auf neue Herausforderungen gefunden habe. Die im Gegenteil
dazu starre und dogmatische Initiative werde vom Bundesrat deshalb zur Ablehnung
empfohlen. 

Wie aufgrund der Debatte nicht anders zu erwarten war, stimmten die 67 anwesenden
Mitglieder der SVP-Fraktion – einzig Ulrich Giezendanner (svp, AG) war abwesend – für
und die restlichen 127 bei der Abstimmung anwesenden Nationalrätinnen und
Nationalräte gegen Annahme der Initiative. 8

Eigentlich hätte die Stimmbevölkerung am 17. Mai 2020 über drei Vorlagen abstimmen
sollen. Allerdings beschloss der Bundesrat am 18. März angesichts der Covid-Pandemie,
die Abstimmungen über die Begrenzungsinitiative, das Jagdgesetz und die Erhöhung
der Kinderabzüge zu verschieben. In ihrer Medienmitteilung begründete die Regierung
ihren Entscheid mit der erschwerten Meinungsbildung und der nicht sicher zu
gewährleistenden Abstimmungsorganisation. Aufgrund des Versammlungsverbots
könnten ferner auch keine Informations- und Publikumsveranstaltungen stattfinden.
Neben der Absage der Urnengänge empfahl der Bundesrat den Kantonen,
Gemeindeversammlungen zu verbieten. Zudem kündigte er eine Verordnung für einen
Fristenstillstand an.  
In den Medien wurde der Entscheid mehrheitlich begrüsst. Auch die SVP, die mit der
Kampagne für ihre Begrenzungsinitiative bereits begonnen hatte, stand hinter dem
Entscheid des Bundesrats. Die Menschen hätten jetzt andere Probleme, gab Thomas
Aeschi (svp, ZG) der Aargauer Zeitung zu Protokoll. Für den Entscheid habe man
Verständnis, gab Eric Nussbaumer (sp, BL) die Befindlichkeiten in der SP zum Ausdruck,
es sei allerdings demokratiepolitisch heikel, wenn neben dem Parlament nun auch die
Stimmbevölkerung keine politischen Rechte mehr ausübe. Man hätte sich auch
angesichts der schleppenden Verhandlungen mit der EU eine raschere Klärung bei der
Begrenzungsinitiative gewünscht, präzisierte Christian Levrat (sp, FR) in Le Temps. 
In den Medien wurden zudem vergleichbare Situationen gesucht. Selbst während der
beiden Weltkriege und der spanischen Grippe 1918 sei es nicht zu Verschiebungen von
Urnengängen gekommen, wohl aber 1951, als es die Maul- und Klauenseuche an vielen
Orten verunmöglicht habe, den Urnengang durchzuführen. 
Verschiedene Kantone gingen derweil unterschiedlich mit der Corona-Situation um. Im
Kanton Schwyz wurden kantonale und im Kanton Luzern Ende März noch lokale Wahlen
durchgeführt. Rund 90 Prozent der Bevölkerung würde sowieso brieflich abstimmen;
einzig die Auszählung würde wohl länger dauern – so die Behörden. Eine Verschiebung
sei angesichts der weit fortgeschrittenen Meinungsbildung aber nicht angebracht. Im
Kanton Tessin hingegen, der stark unter der Pandemie litt, wurden die kommunalen
Wahlen von Anfang April verschoben. Die zweiten Wahlgänge der lokalen Wahlen in
Genf wiederum fanden statt – allerdings ohne Urne. Wer nicht brieflich stimmen
konnte, durfte seinen Wahlzettel Dorfpolizisten übergeben, die diese auf Anfrage
abholten. 

Ende April entschied der Bundesrat dann, die drei Vorlagen auf den
Abstimmungstermin vom 27. September 2020 zu verlegen, an dem auch über die
Beschaffung der neuen Kampfjets und über den Vaterschaftsurlaub abgestimmt werden
sollte. Die Medien sprachen in der Folge aufgrund der fünf nationalen Abstimmungen
von einem «Supersonntag». 9

VERORDNUNG / EINFACHER
BUNDESBESCHLUSS
DATUM: 18.03.2020
MARC BÜHLMANN
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Wahlen

Eidgenössische Wahlen

Der Trend hin zu immer mehr Kandidierenden auf immer mehr Listen bei den
Nationalratswahlen war auch im Kanton Basel-Landschaft zu beobachten. Insgesamt
waren es 112 Anwärterinnen und Anwärter, die auf einer der 16 Listen ihr Glück
versuchten. Mit einem Frauenanteil von 38.4% konnte sich der Basler Halbkanton im
nationalen Vergleich sehen lassen. Die Monate vor der Wahl waren stark vom Thema
Listenverbindungen geprägt. Die Diskussion drehte sich dabei hauptsächlich um eine
allfällige Allianz der Mitteparteien. Ausserdem prägend waren die Ergebnisse der Land-
und Regierungsratswahlen, die im Februar gleichen Jahres stattgefunden hatten. Diese
waren in erster Linie für die Grünen verheerend, welche ein Drittel ihrer Sitze
einbüssten. Aber auch die Sozialdemokraten mussten den Verlust ihres
Regierungsratssitzes hinnehmen. Auf der anderen Seite konnten die grossen
bürgerlichen Parteien gemeinsam zulegen. Einer Wiederholung dieses bürgerlichen
Triumphs in den nationalen Wahlen wurde gute Chancen eingeräumt.

Obwohl sich CVP, FDP und SVP bei den kantonalen Wahlen noch erfolgreich verbündet
hatten, ergab sich für die Nationalratswahlen eine etwas andere Ausgangslage. Die FDP
und die SVP gaben zunächst wie erwartet ihre Listenverbindung bekannt. Für die CVP
bot sich die Möglichkeit zum Anschluss, hätte rechnerisch für die Christdemokraten
aber wohl kaum Sinn gemacht. Endgültig in weite Ferne rückte der bürgerliche
Schulterschluss, als SVP-Kantonalpräsident Oskar Kämpfer für eine Listenverbindung
mit der CVP den Rücktritt der christlichdemokratischen Spitzenkandidatin Elisabeth
Schneider-Schneiter zur Bedingung machte. Verständlicherweise wurde dies in CVP-
Kreisen mit wenig Begeisterung aufgenommen, ja gar als Affront bezeichnet. Auch die
Idee einer Koalition der Mitteparteien erhielt früh einen Dämpfer, als die EVP mit der
Begründung absagte, sie politisiere in sozialen Fragen näher bei der Linken. Schliesslich
kehrte der CVP auch die GLP in letzter Sekunde den Rücken, worauf erstere einzig mit
der BDP die Verteidigung von Schneider-Schneiters Sitz in Angriff nahm. 
Die Grünen hatten neben ihren schlechten Wahlergebnissen zusätzlich mit einer
Parteiabspaltung zu kämpfen. Unter der Führung von Landrat Jürg Wiedemann wurde
nämlich die Partei der Grün-Unabhängigen gegründet, welche in einer Listenverbindung
mit der GLP das schwierige Vorhaben einer Verteidigung des Sitzes der amtierenden
Nationalrätin und ehemaligen Ratspräsidentin Maya Graf noch zusätzlich erschwerte.
Die EVP, welche bereits die CVP verschmäht hatte, entschied sich alleine und nicht in
einer linken Koalition anzutreten. So beruhten die Hoffnungen der Grünen einzig auf
der traditionellen Listenverbindung mit der SP. Die beiden sozialdemokratischen Sitze
von Eric Nussbaumer und Susanne Leutenegger Oberholzer galten gemeinhin als eher
ungefährdet. Für Spekulationen sorgten die gleichzeitigen National- und
Ständeratskandidaturen von FDP-Landrat Christoph Buser. Diese schienen die
Wiederwahl der bisherigen FDP-Nationalrätin Daniela Schneeberger zu gefährden. Auf
Seiten der SVP ging man aufgrund der guten Prognosen zuversichtlich in den Wahlkampf
und schielte auf einen Sitzgewinn.

Der auf bürgerlicher Seite erhoffte „Durchmarsch“ wurde am Wahltag nicht zur Realität.
Entgegen vieler Erwartungen blieb die Sitzverteilung beim Alten: 2 SVP, 2 SP, 1 FDP, 1
CVP und 1 GPS. Mit dem kantonalen Spitzenresultat von 36‘043 Stimmen konnte Maya
Graf ihren Sitz verteidigen. Ihre Partei – die Grünen – konnte auf 14.2% Wähleranteil
zulegen (+0.6 Prozentpunkte). Die Listenpartnerin SP verlor 2.2 Prozentpunkte und
landete bei 22.2%. Am stärksten zulegen konnten wie erwartet die SVP und die FDP.
Während die Volkspartei ihren Wähleranteil auf 29.8% (+2.9 Prozentpunkte) steigerte,
konnte die FDP gar um 4.3 Prozentpunkte zulegen (neu: 15.8%). Der grosse Zuwachs bei
den Freisinnigen relativiert sich jedoch, wenn man den massiven Verlust bei den letzten
Wahlen (-5.5 Prozentpunkte) in Betracht zieht. Verlierer waren die kleinen und ohnehin
mandatslosen Mitteparteien, notabene die BDP, welche von 6.4% auf gerade mal 2.8%
Wähleranteil abrutschte. Die GLP kam noch auf 2.7% (-2.3 Prozentpunkte) und die EVP
auf 2.2% (-1.1 Prozentpunkte). Neu gewählt wurde SVP-Kandidatin Sandra Sollberger,
welche den zurückgetretenen Christian Miesch ersetzt. Somit werden neu fünf der
sieben Nationalratsmandate von Frauen besetzt (71%). Die Stimmbeteiligung hingegen
stellte sich mit 46.8% als weniger aussergewöhnlich dar. 10

WAHLEN
DATUM: 18.10.2015
ANDREA DENZ
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Die Ständeratswahlen 2019 im Kanton Basel-Landschaft versprachen Spannung, denn
der bisherige Ständerat Claude Janiak (SP) gab im Frühjahr seinen Rücktritt auf Ende
der Legislatur bekannt. Somit galt es im Oktober, den einzigen Ständeratssitz des
Halbkantons neu zu besetzen. Die Sozialdemokraten versuchten den Sitz in ihren
Reihen zu halten und nominierten dafür Eric Nussbaumer, der nach drei Amtszeiten im
Nationalrat den Wechsel in die kleine Kammer anstrebte. Konkurrenz aus dem linken
Lager bekam Nussbaumer in der Person von Maya Graf. Diese politisierte sogar schon
seit 2001 im Nationalrat. Sie war unter anderem 2012/13 Nationalratspräsidentin und
damit ein Jahr lang die «höchste Schweizerin». Dass sie bis weit über das eigene Lager
hinaus Sympathien genoss, hatte sie bei den Nationalratswahlen 2015 bewiesen, als sie
von allen Kandidierenden sowohl am meisten Stimmen als auch am meisten
Panaschierstimmen geholt hatte. Im Wahljahr des Frauenstreiks sprach ausserdem für
Graf, dass sie seit 2014 den Frauendachverband Alliance f als Co-Präsidentin führte. Die
Geschlechterfrage war im Baselbiet auch deshalb ein wichtiges Thema, weil der
Halbkanton noch nie zuvor im Ständerat durch eine Frau vertreten worden war. So gab
es denn auch einige Sozialdemokraten, welche statt Eric Nussbaumer lieber eine Frau
nominiert hätten. Weitere Unstimmigkeiten im links-grünen Lager provozierten die
Grünen, indem sie sich weigerten, eine Zusicherung für den Verzicht von Maya Graf im
zweiten Wahlgang zu geben, sollte diese nach dem ersten Durchgang hinter Eric
Nussbaumer liegen. Nussbaumer, der von Beginn weg angekündigt hatte, er würde sich
umgekehrt für Graf zurückziehen, reagierte irritiert, denn falls beide linken
Kandidierenden im zweiten Wahlgang erneut anträten, müsste man davon ausgehen,
dass eine lachende dritte Kandidatin das Rennen für sich entscheidet. Wie die Grünen,
setzten auch die Bürgerlichen ihre Hoffnungen in eine Frau. Für die FDP stieg
Nationalrätin Daniela Schneeberger ins Rennen. Schneeberger bekam zwar aus dem
bürgerlichen Lager viel Unterstützung, doch musste sie einen Rückschlag hinnehmen,
als die CVP auf eine Wahlempfehlung zu ihren Gunsten verzichtete und stattdessen
Stimmfreigabe beschloss. Die Position der CVP wurde hingegen als Erfolg für die vierte
Kandidatin im Ständeratsrennen  gewertet:  Elisabeth Augstburger von der EVP.
Augstburger, zuvor 16 Jahre Landrätin, sorgte im Wahlkampf für jede Menge
Schlagzeilen, weil sie in einem Interview die Ansicht vertrat, dass Konversionstherapien
Homosexuellen helfen könnten «sofern die oder der Betroffene das auch will». 

Wie erwartet erreichte niemand nach dem ersten Wahlgang das absolute Mehr von
38'496. In Führung lag nach dem ersten Durchgang Daniela Schneeberger, die 26'536
Stimmen auf sich vereinte. Dahinter lieferten sich Maya Graf und Eric Nussbaumer ein
Kopf-an-Kopf-Rennen – mit dem besseren Ende für Graf (22'986 Stimmen). Der
enttäuschte Eric Nussbaumer (22'519) platzierte sich nicht einmal 500 Stimmen
dahinter. Trotzdem zog er sich wie angekündigt zugunsten von Graf zurück und konnte
sich wenigstens daran freuen, die meisten Stimmen im Rennen um ein
Nationalratsmandat erhalten zu haben. Abgeschlagen zuhinterst landete Elisabeth
Augstburger (3'209), die sich daraufhin ebenfalls zurückzog. 

So kam es im zweiten Wahlgang zum Zweikampf zwischen Graf und Schneeberger.
Obwohl Schneeberger am meisten Stimmen geholt hatte, stieg eher Graf als Favoritin in
den zweiten Durchgang, da man davon ausging, dass die Grüne mehr Stimmen von
Nussbaumer würde erben können. Doch auch Schneeberger hoffte, dass einige
Stimmen des eher pragmatischen Sozialdemokraten Nussbaumer auf sie abfallen
würden. Zudem erhielt sie, anders als im ersten Durchgang, neben der Unterstützung
der SVP auch jene der CVP und der EVP. Doch trotz dieser Unterstützung reichte es
Schneeberger am Ende nicht. Maya Graf setzte sich im zweiten Wahlgang durch und zog
damit als erste Frau und als erste Grüne Baselbieterin in den Ständerat ein. Grafs 32'581
Stimmen reichten für einen Vorsprung von rund 2'000 Stimmen auf Schneeberger. 1'021
Stimmen entfielen auf diverse Kandidaten. Die Wahlbeteiligung im zweiten Durchgang
fiel gegenüber dem ersten (41.4%) um über sechs Prozentpunkte und betrug noch 35.0
Prozent. 11
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DATUM: 24.11.2019
ELIA HEER
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Aussenpolitik

Aussenpolitik

Jahresrückblick 2020: Aussenpolitik

Nebst dem Dauerbrenner «Institutionelles Rahmenabkommen» hielten auch die
Auswirkungen der Corona-Krise im Bereich der Aussenpolitik das Parlament und den
Bundesrat auf Trab. Sie waren aber beileibe nicht die einzigen Themen, welche die
Schweizer Aussenpolitik im Jahr 2020 prägten. 

Mitte März beschloss der Bundesrat aufgrund der Corona-Pandemie die Einführung von
Schengen-Grenzkontrollen – und damit faktisch die Schliessung der Grenzen – zu allen
Nachbarländern mit Ausnahme Liechtensteins. Diese Restriktionen wurden in den
darauffolgenden Wochen auf die Schengen-Aussengrenzen und Flüge aus sämtlichen
Schengen-Staaten ausgeweitet. Kurz darauf ergriff das EDA erste Massnahmen, um den
im Ausland gestrandeten Bürgerinnen und Bürgern die Rückreise in die Schweiz zu
erleichtern. Da diese Massnahmen bereits nach wenigen Tagen nicht mehr ausreichten,
da abgesagte Flüge und geschlossene Grenzen die eigenständige Rückreise
verunmöglichten, initiierte das EDA die bis anhin grösste Rückholaktion von Schweizer
Reisenden aller Zeiten. Im Rahmen dieser Aktion führten Edelweiss und Swiss bis Ende
April Repatriierungsflüge für rund 7000 Personen durch. Mit dem Abflachen der ersten
Infektionswelle wurde im Mai rasch der Ruf nach einer möglichst baldigen Öffnung der
Grenzen zu Deutschland und Frankreich und der Wiederherstellung der
Personenfreizügigkeit laut. Trotz des Drängens der Parlamentarierinnen und
Parlamentarier führte der Bundesrat Lockerungen erst wie geplant im Juni ein. 

Das Evergreen der Schweizer Aussenpolitik, das institutionelle Rahmenabkommen,
geriet ob der Corona-Krise bisweilen fast ein wenig in Vergessenheit, gewann aber
spätestens nach der Ablehnung der Begrenzungsinitiative an der Urne wieder an
Bedeutung. Das hatte einerseits mit einer Erklärung der Sozialpartner zu tun, welche
sich nicht hinter die zuletzt vorgestellte Fassung des Rahmenabkommens stellen
wollten. Andererseits sorgte aber vor allem auch die Absetzung des bisherigen EU-
Chefunterhändlers – Roberto Balzaretti – und die damit einhergehende Ernennung von
Livia Leu zur neuen Staatssekretärin und Chefunterhändlerin für mediale Schlagzeilen.
Während zahlreiche Parlamentarierinnen und Parlamentarier den Nutzen des Wechsels
in Frage stellten und den Bundesrat für seinen Personalverschleiss kritisierten, zeigten
Vertreter der EU wenig Verständnis für erneute Verzögerungen aufseiten der Schweiz.
Durch die Annahme eines Postulats Nussbaumer(sp, BL; Po. 18.3059) forderte das
Parlament vom Bundesrat derweil die Möglichkeit der parlamentarischen Mitwirkung in
den Angelegenheiten Schweiz-EU, sofern das Rahmenabkommen angenommen werden
sollte. Deutlich weniger polarisierend waren die Genehmigung und Umsetzung des
Europäischen Reiseinformations- und Genehmigungssystems für den Schengen-Raum
sowie eine nötig gewordene Änderung des Ausländer- und Integrationsgesetzes, die
vom Ständerat einstimmig angenommen wurden.

Neben diesen zwei zentralen Aspekten tat sich aber in der Aussenpolitik 2020 noch
einiges: Begonnen hatte das aussenpolitische Jahr im Januar mit der Veröffentlichung
der Aussenpolitischen Strategie 2020-2023, die erstmals im Rahmen eines
interdepartementalen Prozesses erarbeitet worden war, um die Kohärenz zwischen
Innen- und Aussenpolitik zu verbessern. Frieden und Sicherheit, Wohlstand,
Nachhaltigkeit sowie Digitalisierung bildeten die vier inhaltlichen Schwerpunkte der
Strategie. Im Februar folgte sodann die Strategie der internationalen Zusammenarbeit
2021-2024, welche den Handlungsrahmen für die Bereiche der
Entwicklungszusammenarbeit, der humanitären Hilfe, der Förderung des Friedens und
der menschlichen Sicherheit vorgab. Im Vergleich zur Strategie der Vorperiode (2017-
2020) wurden die Beendigung der extremen Armut und die Bekämpfung des
Klimawandels stärker gewichtet. 

Von besonderer Bedeutung für die Schweizer Aussenpolitik ist traditionsgemäss die
Rolle der Schweiz in internationalen Organisationen aber auch als Sitz ebenjener. Die
Kandidatur für ein nichtständiges Mandat im UNO-Sicherheitsrat 2023/24
beschäftigte das Parlament im abgelaufenen Jahr auf ganz unterschiedliche Weise.
Während Roland Büchel (svp, SG) noch immer für einen Verzicht auf die Kandidatur
kämpfte, sorgte sich die Aussenpolitische Kommission des Ständerats vor allem um den
Einbezug des Parlaments im Falle eines Erfolgs. Für den Bundesrat stand die Kandidatur
ausser Frage, was er unter anderem durch die Erwähnung in der Aussenpolitischen

BERICHT
DATUM: 31.12.2020
AMANDO AMMANN
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Strategie zementierte. Er argumentierte überdies, dass das Mandat nicht zuletzt auch
der Standortförderung des internationalen Genfs diene. Die Wettbewerbsfähigkeit
Genfs wurde 2020 auch durch die Finanzhilfen an die Internationale Fernmeldeunion
und die Strategie zur Digitalaussenpolitik, mit welcher Genf zum Zentrum der
internationalen Gouvernanz im Bereich Cyberspace gemacht werden soll, gefördert. Die
SVP bemühte sich zudem um den Rückzug der Schweiz vom UNO-Flüchtlingspakt und
eine Senkung des Finanzbeitrags an die UNRWA, fand aber keine Unterstützung über die
Fraktionsgrenzen hinaus. 

In der Entwicklungspolitik gaben vor allem die Kapitalerhöhungen der Weltbankgruppe
und der Afrikanischen Entwicklungsbank Anlass zu ausführlichen Ratsdebatten. Zwei
Minderheiten der Ratsrechten setzten sich für ein Nichteintreten ein und begründeten
ihre Ablehnung unter anderem mit der finanziellen Belastung der Schweiz in der
Corona-Krise, die solche Ausgaben nicht zuliesse. Im Endeffekt nahmen beide Räte die
Krediterhöhungen an, genauso wie einen von der APK-NR beantragten Nachtragskredit
für die humanitäre Hilfe.

Ferner beschäftigte sich das Parlament ausgiebig mit dem Umgang der Schweiz mit dem
Brexit. Im Rahmen der sogenannten Mind-the-Gap-Strategie setzten sich die Räte
unter anderem mit einem Abkommen zur Fortsetzung der Personenfreizügigkeit
auseinander und loteten eine vertiefte wirtschaftliche Zusammenarbeit mit dem
Vereinigten Königreich aus. In beiden Fällen sprach sich das Parlament mit grosser
Mehrheit für die Kooperation mit Grossbritannien aus. 
Im Nachgang des 2019 gefällten EDA-Entscheids zu den Tätigkeiten der Pilatus AG in
Saudi-Arabien und den Vereinigten Arabischen Emiraten veröffentlichte der Bundesrat
Anfang Jahr einen Bericht zur Überprüfung des Bundesgesetzes über die im Ausland
erbrachten Sicherheitsdienstleistungen. Er beschloss die Prüfung einer
Gesetzesrevision, weshalb im Juni eine Motion der SIK-NR zur gleichen Thematik
abgelehnt wurde. 
Wenn auch inhaltlich nicht sonderlich bedeutsam, war die schiere Menge an
Anpassungen von Doppelbesteuerungsabkommen im Jahr 2020 dennoch
bemerkenswert. Grund für die Änderungsprotokolle waren die neuen OECD-
Mindeststandards, denen sich die Schweiz im Rahmen des BEPS-Übereinkommens
bereits im vergangenen Jahr unterworfen hatte. Zudem genehmigte das Parlament auch
das lange Zeit sistierte Doppelbesteuerungsabkommen mit Saudi-Arabien.
Obwohl die Genfer Standesinitiative für ein Referendum über das
Freihandelsabkommen mit Mercosur (Kt.Iv. 19.313) im März noch klar vom Ständerat
abgelehnt worden war und sich mehrere Kantone bereits im vergangenen Jahr erfolglos
gegen das Freihandelsabkommen mit Indonesien gewehrt hatten, zeichnete sich
allmählich ein Wandel in der Schweizer Aussenwirtschaftspolitik ab. Im Juni kam es mit
dem erfolgreichen Referendum gegen das Wirtschaftspartnerschaftsabkommen mit
Indonesien nun zu einer Anomalie in der Schweizer Wirtschaftspolitik. Erst einmal hatte
die Bevölkerung über ein Abkommen im Bereich der Aussenwirtschaft abstimmen
können – wobei die Abstimmung über den EWR dem ausserordentlichen
obligatorischen Referendum unterlegen hatte – und noch nie war bisher ein
fakultatives Referendum zu einem Freihandelsabkommen zustande gekommen.  

Die Corona-Krise wirkte sich erwartungsgemäss auch auf die Themenkonjunktur in den
Zeitungen aus. So sank die Zahl der aussenpolitischen Artikel von über 10 Prozent im
Dezember 2019 auf 4 Prozent im April 2020. Wenig erstaunlich waren Artikel zu
zwischenstaatlichen Beziehungen überaus stark vertreten, was sich mit den
Grenzschliessungen/-öffnungen und den Quarantänebestimmungen erklären lässt.
Gegen Jahresende nahm die Berichterstattung zu Europa, die im Vergleich zu den
Vorjahren unterdurchschnittlich ausfiel, etwas zu. Grund hierfür war das
Rahmenabkommen, dessen Verhandlung nach der Abstimmung zur
Begrenzungsinitiative weiter vorangetrieben wurde. 12
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Beziehungen zur EU

Im März 2018 reichte Eric Nussbaumer (sp, BL) ein Postulat mit Bezug auf die
parlamentarische Mitwirkung in Angelegenheiten Schweiz/EU ein. Im Rahmen der
Botschaft zum institutionellen Abkommen zwischen der Schweiz und der EU soll der
Bundesrat auch Varianten der zukünftigen Beteiligung des Parlaments in der
Europapolitik aufzeigen. 
In der jüngeren Vergangenheit wurden bereits mehrfach ähnliche Anliegen, die mehr
parlamentarische Partizipation in Sachen Schweiz-EU verlangten, an den Bundesrat
herangetragen. Ein Beispiel dafür ist die Motion «Massnahmen zur frühzeitigen
Information des Parlaments über relevante europäische Gesetzgebungsentwürfe» (Mo.
10.3005) sowie ein – ebenfalls von Eric Nussbaumer– angedachtes parlamentarisches
Verbindungsbüro bei der EU (Mo. 14.3646). Diese Motion scheiterte jedoch 2014, weil
sie nicht innerhalb von zwei Jahren im Rat behandelt wurde. Laut Nussbaumer seien
die potentiellen Möglichkeit einer stärkeren Einbindung des Parlaments somit auch
heute noch nicht eindeutig geklärt. Er verlangte folglich insbesondere die Prüfung fünf
spezifischer Massnahmen: Schaffung einer ständigen Kommission für Angelegenheiten
Schweiz-EU; Schaffung des bereits erwähnten Verbindungsbüros; Schaffung einer
ständigen gemeinsamen Delegation der APK-NR und der APK-SR; Monitoring der
Bundesversammlung über für die Schweiz relevante EU-Rechtssetzungsprozesse; volles
Stimmrecht der Schweizer Parlamentsdelegation im EWR- und EU-
Parlamentarierkommitee.
In seiner Stellungnahme vom Mai 2018 äusserte sich der Bundesrat positiv hinsichtlich
einer engen Einbindung der Bundesversammlung in die Schweizer Europapolitik. Das
noch ausstehende institutionelle Abkommen zwischen der Schweiz und der EU soll
primär die effizientere Anwendung der bilaterale Marktzugangsabkommen ermöglichen.
Im Kontext dieser Zusammenarbeit könne das Abkommen auch als Rahmen für eine
verstärkte Kooperation der Bundesversammlung und des Europäischen Parlaments
fungieren. Massnahmen zur Stärkung der Rolle des Parlaments in der Schweizer
Europapolitik könnten jedoch erst nach Abschluss der Verhandlungen vorgelegt
werden. Trotzdem beantragte der Bundesrat die Annahme des Postulats. 
In der Folge wurde das Postulat in der Sommersession 2018 von Nationalrat Roger
Köppel (svp, ZH) bekämpft. Dieser zog seinen Antrag auf Ablehnung in der Herbstsession
2019 zurück, kurz darauf folgte jedoch eine erneute Bekämpfung, dieses Mal durch
Pirmin Schwander (svp, SZ). Die Behandlung durch den Nationalrat wurde durch das
Vorgehen der SVP-Nationalräte somit zweimalig verschoben, womit auch diesem
Postulat die Abschreibung aufgrund von Nichtbehandlung drohte. 13

POSTULAT
DATUM: 27.09.2018
AMANDO AMMANN

Nach zweimaliger Bekämpfung des Postulats von Eric Nussbaumer (sp, BL) zur
parlamentarischen Mitwirkung in den Angelegenheiten Schweiz/EU beriet die grosse
Kammer in der Frühjahrssession 2020 darüber. Postulant Nussbaumer forderte
nachdrücklich mehr Kohärenz in der Schweizer Aussenpolitik. Dazu gehöre seiner
Meinung nach auch, dass man die Stellung der Bundesversammlung in
aussenpolitischen Themen respektiere, insbesondere im Verhältnis zwischen der
Schweiz und der EU. Die verbesserte Einbindung des Parlaments in aussenpolitische
Prozesse sei schon seit Jahren ein Thema im Parlament, wie unter anderem die Motion
der APK-SR (Mo.10.3354) von 2010 belege. Der Bundesrat solle dem Parlament
aufzeigen, wie es besser informiert werden und in der aussenpolitischen Gestaltung
mitwirken könne. Der SVP-Fraktion, aus deren Mitte die beiden Bekämpfungen
stammten, warf er vor, dass sie die oberste Macht im Staat, nebst Volk und Ständen,
nicht in die Mitwirkung einschliessen wolle. 
Diesen Vorwurf liess sich Pirmin Schwander (svp, SZ) nicht gefallen und hielt dagegen,
dass die Bundesverfassung die Mitwirkungsrechte des Parlaments bereits zur Genüge
regle und das Postulat daher obsolet sei. Er befürchtete des Weiteren, dass die von
Nussbaumer vorgeschlagenen Massnahmen die Glaubwürdigkeit einer kohärenten
Aussenpolitik des Bundesrats gefährden würden. Der anwesende Bundesrat Cassis
empfahl das Postulat im Namen des Bundesrats zur Annahme. Der Bundesrat sei gewillt,
mit der Botschaft zum institutionellen Abkommen Schweiz-EU auch die Möglichkeiten
der zukünftigen Mitwirkung des Parlaments in europapolitischen Angelegenheiten
darzustellen. Die grosse Kammer folgte dieser Empfehlung mit 140 zu 50 Stimmen
deutlich, nur die Fraktion der SVP stimmte geschlossen gegen das Anliegen. 14
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Nationalrat Eric Nussbaumer (sp, BL) reichte im Dezember 2020 eine parlamentarische
Initiative ein, mit der er vom Bundesrat einen Planungsbericht über die
Zusammenarbeit mit der EU in allen Bereichen ausser dem Marktzugang forderte. Dazu
solle das Parlamentsgesetz so ergänzt werden, dass der Bundesrat nach der
Präsentation des Legislativvorschlages zum Mehrjährigen Finanzrahmen der EU, dem
Parlament einen Planungsbericht zu künftigen Kooperationen mit EU-Agenturen und
Programmen vorlegen müsse. Nussbaumer nahm die Marktzugangsabkommen, mit
denen der sektorielle Binnenmarktzugang geregelt wird, bewusst von seiner Forderung
aus. Stattdessen bezog er sich auf verschiedene Kooperations-Programme wie Horizon
Europe, Erasmus+ oder Copernicus, bei denen die Schweiz als Drittstaat
Mitwirkungsmöglichkeiten besitzt. Er stellte sich vor, dass auf Basis des Berichts die
zukünftigen Verhandlungsmandate, Finanzierungsbotschaften und Gesetzesvorlagen
erarbeitet werden könnten, erklärte Nussbaumer. Dadurch entstünde eine
sachgerechte prozessuale und parlamentarische Abwicklung der Debatte um die
Mitwirkung in den EU-Kooperationsprogrammen, die sich alle sieben Jahre wiederholen
würde.  
Die APK-NR gab der Initiative im Oktober 2021 mit 17 zu 4 Stimmen Folge, die APK-SR tat
es ihrer Schwesterkommission im Januar 2022 mit 8 zu 0 Stimmen gleich. 15

PARLAMENTARISCHE INITIATIVE
DATUM: 17.12.2020
AMANDO AMMANN

Nach dem mit Spannung erwarteten Treffen zwischen Bundespräsident Parmelin und
der Präsidentin der Europäischen Kommission, Ursula Von der Leyen, am 23. April
2021 schien die Lage mehr oder weniger unverändert. Die Verhandlungen zu einem
Rahmenabkommen wurden nicht abgebrochen, angenähert hatte man sich aber auch
nicht und darüber hinaus seien auch keine weiteren Treffen vereinbart worden,
berichtete die NZZ am Folgetag. «Wir haben festgestellt, dass wir in unseren Positionen
weiterhin erhebliche Differenzen haben», fasste Bundespräsident Parmelin die
Ergebnisse des eineinhalbstündigen Gesprächs vor der Presse lapidar zusammen. Der
Chefsprecher der EU-Kommission erklärte im Nachgang des Treffens, dass die Schweiz
die drei umstrittenen Bereiche gänzlich aus dem Abkommen herauslösen wolle, was aus
Sicht der EU «nicht akzeptabel» sei. Dennoch zeigte sich die EU für weitere
Verhandlungen offen und forderte die Schweiz auf, Kompromisse einzugehen.
Bundesrat Parmelin liess verlauten, dass der Gesamtbundesrat die Situation analysieren
werde und dafür auch die zuständigen Parlamentskommissionen, die Kantone und die
Sozialpartner konsultieren wolle. Im Interview mit dem Sonntagsblick meinte Guy
Parmelin, dass eine Verhandlung «immer das Risiko eines Scheiterns» beinhalte, wobei
die Verhandlungen mit der EU aber noch nicht vorbei seien. Er deutete dabei an, dass
der Bundesrat «immer in Alternativen denkt», relativierte aber zugleich, dass eine
Diskussion über Alternativen zum Rahmenabkommen noch verfrüht sei. Die
Stimmbevölkerung solle aber nur dann über das Abkommen entscheiden dürfen, wenn
der Bundesrat von dessen Inhalt überzeugt sei. 
Die Reaktionen der Schweizer Parteien verdeutlichten die Ungewissheit über den
Zustand des Rahmenabkommens. Während die SVP offiziell die Beerdigung des
Rahmenvertrags forderte, begrüsste die FDP die Weiterführung der Gespräche. Jürg
Grossen (glp, BE) kritisierte, dass der Bundesrat Maximalforderungen eingebracht habe,
womit er mutwillig das Scheitern des Abkommens riskiert habe. Economiesuisse und
Swissmem bedauerten die ausbleibenden Fortschritte, wohingegen die Mitte und die SP
bekräftigten, den Vertrag in der vorliegenden Form ablehnen zu wollen. Die
Gewerkschaften zeigten sich weiterhin unerbittlich und hielten daran fest, das
Abkommen zu blockieren, solange der Lohnschutz nicht davon ausgenommen werde.
Ausgerechnet in der SP – die sich lange auf diesen Standpunkt gestellt hatte – regte sich
nach dem Treffen jedoch vereinzelt Widerstand gegen diese Haltung. Eine Gruppe
prominenter Parteimitglieder – darunter Alt-Bundesrat Moritz Leuenberger und
Nationalrat Molina (sp, ZH) – setzten sich hingegen dafür ein, dass der Lohnschutz zwar
ins Abkommen aufgenommen wird, dort aber garantiert wird. Diesem Vorgehen
diametral entgegen stand SGB-Präsident Maillard, der den EuGH nicht an der Auslegung
der Schweizer Lohnschutzmassnahmen teilhaben lassen wollte. Die APK-NR gab in einer
Stellungnahme bekannt, dass sie den Bundesrat dazu auffordere, erneut
Kompromissvorschläge auszuarbeiten, um die drei offenen Punkte zu lösen –
flankierende Massnahmen, Unionsbürgerrichtlinie und staatliche Beihilfen – und das
Abkommen zeitnah abzuschliessen. Die APK-SR machte sich hingegen bereits auf ein
Scheitern des Rahmenabkommens gefasst und nahm einen Antrag an, der vom
Bundesrat ein aussenpolitisches Konzept forderte, in dem dieser aufzeigen solle, wie
die Beziehungen mit der EU im Sinne eines «Modus Vivendi» für die kommenden Jahre
konstruktiv und stabil gestaltet werden könnten. 
Die EU schien nach dem ergebnislosen Spitzentreffen auf Nebenschauplätzen
zusätzlichen Druck auf die Schweiz aufbauen zu wollen. Am 26. April berichtete die NZZ
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über Aussagen einer EU-Beamtin, dergemäss die Gespräche über die Teilnahme am
Forschungsprogramm Horizon Europe erst dann beginnen würden, wenn die Schweiz
den zweiten Kohäsionsbeitrag freigegeben habe. Dieser war von der Schweiz blockiert
worden, nachdem die EU der Schweiz die Börsenäquivalenz entzogen hatte. Wegen der
fehlenden Assoziierung der Schweiz an Horizon Europe wurde zudem Anfang Mai der
Aufnahmeantrag der SBB für ein paneuropäisches Bahnprojekt sistiert und der Tages-
Anzeiger vermutete auch hinter der Aufhebung der Exportkontrolle für Corona-
Impfstoffe der EU für Liechtenstein eine Ungleichbehandlung gegenüber der Schweiz. 
Für Aufsehen sorgte wenige Tage nach dem Treffen in Brüssel die Veröffentlichung des
Schweizer Verhandlungsmandats, welches gegen den Willen des Bundesrats an die
Medien gelangt war. Die NZZ stellte fest, dass die Schweiz in den drei strittigen Punkten
zwar weitreichende Eingeständnisse gefordert habe, diese jedoch nicht so weit gingen,
wie es die EU dargestellt hatte. So habe die Schweiz zwar den expliziten Ausschluss
gewisser Aspekte, aber keinen vollständigen Ausschluss der Unionsbürgerrichtlinie
gefordert. Als Knackpunkt erwies sich offensichtlich vor allem das «Recht auf
Daueraufenthalt», da das EJPD Fürsorgeabhängigkeit und erschwerte
Ausschaffungsbedingungen befürchtete. 
In der Zwischenzeit blieb auch das Parlament nicht untätig. Die FDP-Fraktion sowie
Aussenpolitikerinnen und Aussenpolitiker verschiedener Parteien verlangten vom
Bundesrat eine Stellungnahme zu den potenziellen Risiken im Falle eines Scheiterns des
Rahmenabkommens. Hervorgehoben wurden in der Interpellation (Ip. 21.3516) vor allem
die auslaufenden Marktzugangsabkommen sowie die Nachteile bei Forschungs- und
Bildungsprogrammen. Auch die APK-NR wurde aktiv und forderte vom Bundesrat die
Herausgabe eines als geheim deklarierten Dokuments, welches die negativen Folgen
eines Scheiterns im Detail darstellte. Nationalrätin Schneider-Schneiter (mitte, BL) liess
verlauten, dass der Inhalt dieser Studie zentral für die Meinungsbildung sei, und ihr
Ratskollege Nussbaumer (sp, BL) befand es für «unsäglich», wie der Bundesrat in
diesem Dossier die «Rechte des Parlaments beschnitten» habe. 
Während die Meinungsbildung der Aussenpolitikerinnen und Aussenpolitiker noch im
Gange war, verlangten die Kantone vom Bundesrat die Fortführung der Verhandlungen.
Auch aufseiten der EU fand sich weiterhin Unterstützung für das Rahmenabkommen.
Am 11. Mai trafen sich die Europa-Minister der 27 EU-Mitgliedstaaten und ermutigten
die Kommission dazu, die Verhandlungen mit der Schweiz nicht abzubrechen, sondern
eine einvernehmliche Lösung zu erarbeiten. Weiterhin blieb jedoch unklar, welche
Form eine derartige Lösung annehmen könnte, da beide Seiten keine weiteren
Kompromisse einzugehen bereit waren. Die NZZ und der Tages-Anzeiger zeigten sich
am 14. Mai in ihrer Berichterstattung etwas überrascht davon, dass
Verteidigungsministerin Amherd dem Gesamtbundesrat einen «Plan B» vorgelegt habe.
In einer Phase, in der viele Politiker das Abkommen bereits für tot erklärt hätten, setzte
sich Amherd für ein Entgegenkommen der Schweiz ein. Ihr Vorschlag sah vor, dass die
Schweiz die Unionsbürgerrichtlinie übernähme und im Gegenzug eine Schutzklausel
eingeführt würde, mithilfe derer man die neuen Regeln in den ersten Jahren
widerrufen könne, falls gewisse Grenzwerte überschritten würden. Damit wolle Amherd
den Ergebnissen einer ersten bundesrätlichen Aussprache entgegenwirken, bei der
eine Mehrheit der Ratsmitglieder zum Abbruch der Verhandlungen tendiert habe, wie
der Tages-Anzeiger berichtete. Amherds Vorschlag fand Zuspruch bei der APK-NR, die
wenige Tage darauf den Bundesrat zur Anpassung des Verhandlungsmandats
aufforderte, um doch noch einen Kompromiss zu ermöglichen. Zudem machte sie wie
zuvor schon ihre Schwesterkommission deutlich, dass der Verhandlungsabbruch ohne
Konzept für die Weiterführung der bilateralen Verträge keine Möglichkeit darstelle.
Schliesslich manifestierte sich auch in der Zivilbevölkerung Widerstand gegen das
drohende Verhandlungsende. Eine «Allianz von Europafreunden», wie der Tages-
Anzeiger sie bezeichnete, erarbeitete einen Initiativtext, um das Rahmenabkommen
notfalls vor das Stimmvolk zu bringen. Diese Allianz setzte sich auf unterschiedlichen
Interessensgruppen zusammen, darunter die Operation Libero, das Komitee
«Progresuisse», aber auch die Alt-Bundesräte Arnold Koller (cvp) und Doris Leuthard
(cvp). 16

Am 26. Mai 2021 brach der Bundesrat die Verhandlungen über das institutionelle
Rahmenabkommen mit der EU offiziell ab. Nach dem Treffen von Bundespräsident
Parmelin mit Kommissionspräsidentin von der Leyen Ende April 2021, hatte sich in dem
Dossier lang wenig bewegt, bis schliesslich Radio SRF mit der Publikation eines vom
Bundesrat als geheim eingestuften Dokuments, welches die Risiken und
Nebenwirkungen eines gescheiterten Rahmenabkommens aufschlüsselte, für neuen
Gesprächsstoff sorgte. Potenziell schwerwiegende Konsequenzen drohten in einer
ganzen Palette von Themenbereichen, die von Strom und Handel über Gesundheit bis
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zur Filmförderung reichten. Insbesondere auf die Gefahr, dass bestehende Abkommen
nicht erneuert werden, oder dass die EU die Äquivalenz der Schweizer Gesetzgebung
nicht anerkennen würde, wurde hingewiesen. So könne beispielsweise eine fehlende
Gleichwertigkeit beim Datenschutz zahlreiche Schweizer KMUs und deren
Geschäftspraktiken bedrohen, hielt der Bericht fest. Nichtsdestotrotz fand sich im
Medienecho zu jenem Zeitpunkt zumindest ein Funken Hoffnung auf einen positiven
Ausgang der Verhandlungen. Der Sonntags-Blick zitierte in der Ausgabe vom 23. Mai aus
einer E-Mail der EU-Chefunterhändlerin Riso, in der diese die Diskussion über die
Unionsbürgerrichtlinie als «am wenigsten finalisierte» Frage bezeichnete, gleichzeitig
aber eine gewisse Kompromissbereitschaft der EU ausdrückte, den Vertrag erneut
durchzugehen und nach Lösungen zu suchen. Gleichentags veröffentlichte die
Sonntagszeitung jedoch die Meldung, dass der Bundesrat den Abbruch der
Verhandlungen über das Rahmenabkommen am 26. Mai vorsehe. Gemäss
Sonntagszeitung plante der Bundesrat stattdessen einen Auffangplan, um den Konflikt
mit der EU und die negativen wirtschaftlichen Folgen innen- und aussenpolitisch
abzuschwächen. Unter anderem sei die Freigabe des zweiten Kohäsionsbeitrags
vorgesehen, um Kooperationen wie das Forschungsprogramm Horizon weiterführen zu
können. Eine weitere Möglichkeit der Bekräftigung des bilateralen Wegs – «Stabilex»
genannt – beinhalte die einseitige Anpassung des Schweizer Rechts in politisch
unumstrittenen Bereichen an EU-Bestimmungen, berichteten sowohl die
Sonntagszeitung wie auch die NZZ. 

Am 26. Mai bestätigte der der Bundesrat also diese Gerüchte und erklärte die
Verhandlungen in einer Medienmitteilung für beendet. Dieser war zu entnehmen, dass
der Bundesrat in zentralen Bereichen des Abkommens – Lohnschutz,
Unionsbürgerrichtlinie, staatliche Beihilfen – weiterhin substanzielle Differenzen
identifiziert hatte, weshalb er sich entschieden habe, das InstA nicht zu unterzeichnen
und dies der EU auch so mitzuteilen. Im offiziellen Schreiben an die Europäische
Kommission bot der Bundesrat die Einrichtung eines regelmässigen politischen Dialogs
sowie die Prüfung von Problemen hinsichtlich der bestehenden Abkommen und die
Suche nach pragmatischen Lösungen an. Er formulierte darin auch die
Erwartungshaltung, dass die geltenden Abkommen «von beiden Parteien weiterhin
vollumfänglich angewandt und im Falle relevanter Weiterentwicklungen des EU-Rechts
aktualisiert» würden. Dabei hob er vor allem die Zusammenarbeit im Gesundheits- und
Strombereich hervor. In seiner Medienmitteilung gestand der Bundesrat, dass das
Nichtzustandekommen gewisse Nachteile mit sich bringe, wie zum Beispiel die
Tatsache, dass keine neuen Marktzugangsabkommen abgeschlossen werden können. Er
betonte jedoch, dass die Schweiz die bilaterale Zusammenarbeit mit der EU
weiterführen wolle, weil man nicht nur in wirtschaftlicher Hinsicht verbunden sei,
sondern auch eine europäische Wertegemeinschaft bilde und gemeinsam globale
Herausforderungen angehe. Der Bundesrat versprach, den politischen Dialog mit der EU
zu suchen und sich für eine rasche Deblockierung der Kohäsionsmilliarde einzusetzen.
Er liess auch verlauten, dass er das EJPD damit beauftragt habe, gemeinsam mit
anderen Departementen die Möglichkeit von eigenständigen Anpassungen im Schweizer
Recht (Stabilex) zu prüfen, um dadurch die bilateralen Beziehungen zu stabilisieren. 
Die EU-Kommission bezog gleichentags Stellung zur «einseitige[n] Entscheidung» und
drückte ihr Bedauern über den Ausgang der Verhandlungen aus. Das InstA hätte eine
Verbesserung des bilateralen Ansatzes ermöglicht und dessen Weiterentwicklung
sichergestellt, liess die Kommission verlauten. Aus Kreisen der Kommission wurden
zudem Stimmen laut, die behaupteten, die EU hätte zurzeit dringendere Probleme als
die Schweiz, beispielsweise die Lage in Belarus. Der luxemburgische Aussenminister
Jean Asselborn wünschte sich im Gespräch mit Le Temps eine solide
Verhandlungsbasis, weil man die Situation so nicht auf sich beruhen lassen könne.
Weitere prominente EU-Parlamentarier reagierten prompt auf diesen Paukenschlag.
Andreas Schwab, der Vorsitzende der EU-Parlamentsdelegation für die Beziehungen zur
Schweiz, sah durch den Entscheid mehr als sieben Jahre Verhandlungen «sinnlos
vergeudet», wobei die offenen Fragen auch nach dem Verhandlungsabbruch weiter
bestünden. Die vom Bundesrat geplante Freigabe der Kohäsionsmilliarde würde die
angespannte Situation seiner Meinung nach nicht verbessern. Er warnte auch, dass sich
die EU-Kommission in Zukunft noch genauer darauf achten werde, ob die Schweiz die
geltenden bilateralen Verträge korrekt umsetze. Die NZZ berichtete, dass die EU auf den
Schweizer Vorschlag der selektiven Rechtsangleichung verärgert reagiert habe. Neue
sektorielle Marktzugangsabkommen in den Bereichen Strom oder Medizinaltechnik
seien ohne übergeordneten Rahmen nicht denkbar, schliesslich habe die EU-
Kommission klar gemacht, dass ein privilegierter Zugang zum Binnenmarkt gleiche
Regeln und Pflichten voraussetze, so die NZZ. 
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«Gratulation an den Bundesrat» titelte der Blick am Tag nach der Entscheidung und
sowohl SVP-Parteipräsident Chiesa (svp, TI) wie auch SGB-Präsident Maillard (sp, VD)
zeigten sich erleichtert über den Abbruch, wenn auch aus unterschiedlichen Gründen.
Maillard äusserte seine Zufriedenheit über den Abbruch an der
Delegiertenversammlung des SGB, wo er klar machte, dass die Gewerkschaften nie eine
Schwächung des Lohnschutzes hingenommen hätten. Der SGB forderte für das weitere
Vorgehen die Beibehaltung der bilateralen Abkommen, mehr sozialen Schutz,
Mindestlöhne und verbindliche Tarifverträge, nur dann würde man Reformen
unterstützen, sagte Maillard. Chiesa sah im Abbruch indes einen «Sieg für die
Selbstbestimmung, die direkte Demokratie und die Schweizer Bevölkerung». Die
Reaktionen der Schweizer Parteien fielen sowohl bezüglich Inhalt als auch Intensität
unterschiedlich aus. Als «das grösste Armutszeugnis, das ich von unserer
Landesregierung je gesehen habe» kritisierte Jürg Grossen (glp, BE) den Bundesrat
harsch für dessen Entscheid. Er sparte auch nicht mit Kritik an anderen Parteien wie
der SP, die sich von den Gewerkschaften habe treiben lassen, der Mitte, deren
Präsident eine schädliche Haltung vertreten habe, und der FDP, welche laut Grossen
mit ihren zwei Bundesräten die Hauptverantwortung für das Scheitern trage. Die SP und
die FDP bedauerten das Scheitern des InstA zwar beide, machten aber mit Ignazio
Cassis respektive den Gewerkschaften unterschiedliche Akteure dafür verantwortlich.
SP-Co-Präsident Wermuth (sp, AG), der sich lange optimistisch gegeben hatte und
einen Kompromiss bei der Unionsbürgerrichtlinie in Betracht gezogen hatte, kritisierte
den Bundesrat im Tages-Anzeiger dafür, dass er parallel zum Abbruch keinen Plan B
vorlegen konnte und forderte eine Auslegeordnung, bei der auch der EWR- und EU-
Beitrittsverhandlungen zur Wahl stehen. Petra Gössi (fdp, SZ) griff an gleicher Stelle
hingegen die Gewerkschaften an, die «jeden Kompromiss beim Lohnschutz verhindert»
hätten und forderte neben einer gemeinsamen Lösungssuche mit der EU auch ein
«Fitnessprogramm», beispielsweise einen Einheitssatz bei der Mehrwertsteuer. Gössi
erklärte, dass sich die FDP für den bilateralen Weg nach aktuellem Stand einsetze und
weder eine Vertiefung noch einen Rückbau der Beziehungen unterstütze. Konkret
fordere sie eine limitierte Dynamisierung der Bilateralen in technischen Sachbereichen,
die unbestritten sind; aktive Partnerschaften mit Drittstaaten durch neue
Freihandelsabkommen und einen flexibleren Arbeitsmarkt mit höheren Kontingenten
für Fachkräfte aus Drittstaaten. Zufrieden zeigten sich gegenüber dem Tages-Anzeiger
Mitte-Präsident Gerhard Pfister (mitte, ZG), der gemäss Blick an den Von-Wattenwyl-
Gesprächen Anfang Mai bereits offen den Verhandlungsabbruch gefordert haben soll
und sich über die neu herrschenden Klarheit freute, – ebenso wie Thomas Aeschi (svp,
ZG), der einzig das Abkommen über die Medizinaltechnik als Problem anerkannte.
Ebenjene Medtech-Branche wurde von den Medien zum «ersten Opfer» des
Verhandlungsabbruchs ernannt, denn am gleichen Tag, an dem das Rahmenabkommen
beerdigt wurde, trat eine neue EU-Regulierung zu Medizinprodukten in Kraft. Zwar
hatte die Schweiz ihr Recht an diese neue Regulierung angepasst, doch da die EU die
Erneuerung des Abkommens zur gegenseitigen Anerkennung von
Produktbescheinigungen verzögerte, galten Schweizer Anbieter in der EU fortan als
Drittstaatenanbieter. Daher mussten Schweizer Exportfirmen plötzlich Bevollmächtigte
mit Niederlassung im EU-Raum bestimmen und deren Produkte benötigten eine
spezifische Etikettierung. Insgesamt rechnete der Branchenverband Swiss Medtech mit
einmaligen Zusatzkosten von CHF 110 Mio. und einem jährlichen Zusatzaufwand in Höhe
von CHF 75 Mio., was einer Exportsteuer von 1.4 bis 2 Prozent gleichkäme. Laut Swiss
Medtech mache diese neue Regelung die Schweiz als Hauptsitz für aussereuropäische
Firmen unattraktiv. 

Wie der Tages-Anzeiger berichtete, hatten europafreundliche Akteure aus Politik,
Wirtschaft und Zivilgesellschaft schon im Vorfeld des Verhandlungsabbruchs unter der
Leitung der Operation Libero über eine Volksinitiative zur institutionellen Einigung mit
der EU beraten. Die Operation Libero verkündete, dass die Idee einer Volksinitiative
nach dem Scheitern des Rahmenabkommens «überhaupt nicht vom Tisch» sei. Zwar sei
es schwieriger geworden, die Unterzeichnung des Rahmenabkommens zu fordern, doch
es gebe weiter Ideen, wie man die institutionellen Fragen mit der EU klären könnte. Der
emeritierte Rechtsprofessor Thomas Cottier befürwortete die Lancierung einer
Volksinitiative, denn es müsse endlich eine richtige europapolitische Debatte in Gang
gesetzt werden. Den Plan B des Bundesrats, sich durch Stabilex einseitig an EU-Recht
anzupassen, bezeichnete er als «kolossales Eigentor» und den Ausgang der
Verhandlungen als «Regierungsversagen», weil die Schweiz sich damit noch stärker als
bisher selbstständig an das EU-Recht anpassen werde ohne über ein Mitspracherecht
zu verfügen und ohne dass dadurch der Marktzugang gesichert werde. Cédric Wermuth
und SP-Nationalrat Eric Nussbaumer (sp, BL) gingen in ihren Vorschlägen noch weiter
und stellten einen EU- oder EWR-Beitritt in Aussicht. Um diese Annäherung zu starten,
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schlug die SP ein ganzes Bündel an Massnahmen, Reformen und Gesprächsangeboten
vor. Die Kohäsionsmilliarde solle nicht nur freigegeben, sondern auch substanziell
erhöht werden. Darüber hinaus solle die Schweiz in den Bereichen Migration, Green
New Deal, Wirtschaftsprogramm nach Covid aber auch in Steuerfragen, wie der
Unternehmensbesteuerung, Kooperationsverträge mit der EU abschliessen. Mittelfristig
könne man so die Beziehung zur EU wieder normalisieren, erklärte Parteipräsident
Wermuth. Die Forderung des EU-Beitritts mit Opting-Out (Ausnahmebestimmungen)
seines Parteikollegen Fabian Molina beurteilte Wermuth nüchtern als «kein kurzfristig
realistisches Szenario», aber er hielt die Beitrittsdiskussion für nötig. Molinas
Extremposition stiess bei den Grünen und den Grünliberalen zu diesem Zeitpunkt
jedoch auf wenig Unterstützung. Sowohl Balthasar Glättli (gp, ZH) wie auch Jürg Grossen
bevorzugten gemässigtere Alternativen wie ein neues Rahmenabkommen oder den
EWR. Die Mitte und die FDP distanzierten sich hingegen in der Öffentlichkeit von
Annäherungsmassnahmen, die über die Freigabe der Kohäsionsmilliarde hinausgingen.
Im Parlament wurden Anfang Juni verschiedene Vorstösse eingereicht, die vom
Bundesrat eine umfassende Auslegeordnung der bilateralen Beziehungen forderten
oder konkrete Handlungsalternativen vorschlugen, darunter auch eine Motion von
Molina zum EU-Beitritt. 17

Etwa anderthalb Stunden diskutierte der Nationalrat in der Herbstsession 2021 über die
Freigabe des zweiten Kohäsionsbeitrags an die EU. Die APK-NR empfehle, den
Vorschlag des Bundesrats anzunehmen und mit dem Entscheid einem «konstruktiven
Ansatz in der Europapolitik Raum zu geben», teilte Kommissionssprecher Nussbaumer
(sp, BL) zu Beginn der Debatte mit. Die Kommission wolle den Bundesbeschluss zur
Freigabe der Kohäsionsmilliarde jedoch dahingehend ergänzen, dass Verpflichtungen
auf Grundlage des Kohäsionskredits erst eingegangen würden, nachdem der Bundesrat
die Finanzierungsbotschaft zur Schweizer Teilnahme an Erasmus plus vorgelegt hat. Um
diesen Prozess zu beschleunigen, hatte die APK-NR Anfang September 2021 eine
entsprechende Kommissionsmotion eingereicht. 
Obwohl sich alle Fraktionen mit Ausnahme der SVP für die Annahme des
Bundesbeschlusses aussprachen, benötigten die Mitglieder des Nationalrats in der
Folge viel Sitzfleisch, bis sie eine Entscheidung treffen konnten. So wehrte sich die SVP-
Fraktion vehement gegen das Anliegen der Kommissionsmehrheit, wobei ihre Mitglieder
zahlreiche Fragen an die Rednerinnern und Redner stellten und dem Rat mehrere
Minderheitsanträge vorlegten. Thomas Aeschi (svp, ZG) etwa wollte von
Kommissionssprecher Nussbaumer wissen, weshalb die APK-NR trotz weiterer
Diskriminierungen die Freigabe unterstütze. Er beklagte die fehlende Assoziierung an
Horizon Europe und an Erasmus plus sowie die Probleme im gesamten Strombereich
und beim Mutual Recognition Agreement (MRA). Nussbaumer erklärte die Entscheidung
der Kommission damit, dass man mit dem Entscheid ein neues Kapitel in den
bilateralen Beziehungen aufschlagen könne. Zwei Minderheitsanträge von Roger Köppel
(svp, ZH) verlangten, nicht auf das Geschäft einzutreten respektive keine
Verpflichtungen auf Grundlage des Rahmenkredits einzugehen, bis die Schweiz an
Horizon Europe assoziiert sei oder die Börsenäquivalenz wiederhergestellt worden sei.
Eine Minderheit Nidegger (svp, GE) wollte die Vorlage an den Bundesrat rücküberweisen
und ihn beauftragen, die Kohäsionsmilliarde für die Sanierung der AHV zu verwenden.
Franz Grüter (svp, LU) schlug mit seinem Einzelantrag vor, den Beschluss dem
fakultativen Referendum zu unterstellen. 
Überdies legten die Sprecherinnen und Sprecher aller Fraktionen deren Position
ausführlich dar. So warf etwa Sibel Arslan (basta, NR) für die Grüne Fraktion sowohl der
Schweiz wie auch der EU vor, Fehler gemacht zu haben, sah den finalen Fehltritt aber
auf Schweizer Seite, und zwar im Abbruch der Verhandlungen über das
Rahmenabkommen. Die Freigabe der Kohäsionsmilliarde erachtete sie als einen Schritt
zur Normalisierung und als Erfüllung eines längst gemachten Versprechens. Da die
Motion der APK-NR zur Finanzierungsbotschaft von Erasmus plus bereits angenommen
worden war, forderte sie in einem Minderheitsantrag die Streichung der
entsprechenden Bedingung. Ähnlich tönte es auch von SP-Sprecher Molina (sp, ZH), der
das Ende der Verhandlungen ebenfalls als «verantwortungslos» kritisierte. Auch aus
Sicht der GLP sei der Verhandlungsabbruch ein «grosser Fehler» gewesen, meinte
Roland Fischer (glp, LU). Die Schweiz profitiere enorm vom europäischen Binnenmarkt
und zahle im Verhältnis zu Norwegen sehr wenig für den Zugang. Die FDP setze sich für
die Freigabe des Kohäsionsbeitrags ein, um die Negativspirale im Verhältnis zur EU zu
durchbrechen, erklärte Christa Markwalder (fdp, BE). Auch sie sprach das überaus
günstige Kosten-Nutzen-Verhältnis an, dass die Schweiz im Hinblick auf die
Verflechtung mit dem Binnenmarkt aufweise. Eine Verringerung der wirtschaftlichen
und sozialen Ungleichheiten wirke sich über die europaweiten Bildungs-, Forschungs-
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und Kulturkooperationen auch positiv auf die Schweiz aus. Mitte-Nationalrätin
Elisabeth Schneider-Schneiter (mitte, BL) hob die Bedeutung der Kohäsionszahlung für
das Vorankommen im Horizon-Dossier hervor. Die Nichtassoziierung der Schweiz sei
zwar diskriminierend und die Verknüpfung mit der Kohäsionsmilliarde «unschön», doch
rechtlich gesehen stehe die EU nicht in der Pflicht, Abkommen mit der Schweiz zu
aktualisieren. Auch die Mitte-Fraktion unterstütze die Freigabe des Beitrags sowie den
Minderheitsantrag Arslan, gab sie bekannt. Nationalrat Grüter vertrat schliesslich die
Ansicht, dass die Schweiz der EU nichts schulde, da die EU massiv von der Schweiz als
Handels- und Wirtschaftspartnerin profitiere. Er bemängelte zudem, dass der
Bundesbeschluss der Schweizer Bevölkerung nicht zur Abstimmung vorgelegt worden
war. 
Der im Rat anwesende Aussenminister Cassis drängte die grosse Kammer zur Freigabe
der Zahlung, weil man nur so eine positive Verhandlungsdynamik schaffen und
Fortschritt in anderen Dossiers erzielen könne. Für die plötzliche Kehrtwende trotz
andauernder Diskriminierung der EU im Rahmen der aberkannten Börsenäquivalenz
habe der Bundesrat zwei Gründe, erklärte Cassis: Einerseits hätten die
Schutzmassnahmen für die Schweizer Börseninfrastruktur die Situation entspannt,
andererseits sei die Rechtsgrundlage für den zweiten Kohäsionsbeitrag auf Ende 2024
befristet. Den Einzelantrag von Franz Grüter empfahl er zur Ablehnung, da
Finanzgeschäfte gemäss Parlamentsgesetz in Form von einfachen Bundesbeschlüssen
erlassen würden – so etwa auch 2019, als das Parlament die Rahmenkredite der zweiten
Kohäsionszahlung genehmigt hatte. 
Die grosse Kammer lehnte in der Folge sämtliche Minderheitsanträge der SVP ab, strich
aber gemäss der Forderung von Sibel Arslan die Verknüpfung mit der
Finanzierungsbotschaft für Erasmus plus. Spätabends wurde der Entwurf in der
Gesamtabstimmung mit 131 zu 55 Stimmen (bei 1 Enthaltung) gegen den Willen der SVP-
Fraktion und einiger Fraktionsmitglieder der Mitte angenommen. 18

Beziehungen zu internationalen Organisationen

Der Nationalrat beriet in der Frühjahrssession 2021 über den zwölften Bericht über die
Schweiz und die Konventionen des Europarats. Brigitte Crottaz (sp, VD) äusserte im
Namen der APK-NR eine gewisse Missbilligung gegenüber dem Entscheid des
Bundesrates, den Bericht in dieser Form nicht mehr länger fortzuführen und
stattdessen nur noch punktuell über substanzielle Entwicklungen zu berichten.
Nationalrat Eric Nussbaumer (sp, BL) hatte aus diesem Grund in der APK-NR Sitzung
vom Januar 2020 einen Antrag eingereicht, um vom Bundesrat konkret zu erfahren, wie
er die aussenpolitischen Kommissionen und das Parlament zukünftig über die
Tätigkeiten des Europarats informieren will. Eine Mehrheit der APK-NR hatte sich
einstimmig für den Vorschlag des Bundesrats ausgesprochen, zweimal pro Jahr eine
zwei- bis dreiseitige Briefing-Note vorzulegen. Auch der Antragsteller Nussbaumer
zeigte sich im Plenum mit dem Halbjahresrhythmus zufrieden, forderte aber
ausführlichere Informationsnotizen wenn bedeutende Gremien oder Entwicklungen
betroffen seien. Der Nationalrat nahm auf Antrag seiner Kommission Kenntnis vom
Bericht. 19
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Aussenwirtschaftspolitik

Au mois de juin 2019, le Conseil national s'est à son tour prononcé sur le projet d'arrêté
fédéral portant approbation de l'accord de libre-échange entre les États de l'AELE et
l’Équateur. Tout comme la chambre haute, la chambre basse s'est ralliée à la version du
projet élaboré par le Conseil fédéral (134 voix pour et 43 abstentions lors du vote sur
l'ensemble). La proposition de la minorité Nussbaumer (ps, BL), qui prévoyait
l'introduction d'un mécanisme institutionnel basé sur une collaboration entre
partenaires sociaux et organisations spécialisées de la société civile afin d’observer la
mise en œuvre des dispositions relatives aux normes de travail, aux droits de l’homme
ou à la protection de l'environnement a ainsi été rejetée.
L'arrêté fédéral a définitivement été adopté par les chambres fédérales à l'occasion du
vote final du 21 juin 2019. 20
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Wirtschaft

Wirtschaftspolitik

Gesellschaftsrecht

En s'appuyant sur des législations récentes dans les pays membres de l'Union
européenne (UE), Nadine Masshardt (ps, BE) souhaite renverser la charge de la preuve
en matière de produits et d'équipements défectueux. Cette motion, combattue par
Matthias Samuel Jauslin (plr, AG) et Hans-Ueli Vogt (udc, ZH), impose au vendeur la
charge de la preuve du défaut en cas de produit ou équipement défectueux sur les
premiers 6 mois qui suivent la vente. 
Alors que le Conseil fédéral proposait d'accepter la motion, elle a été rejetée de
justesse par le Conseil national par 90 voix contre 87 et 3 abstentions. Le camp rose-
vert, rejoint par 14 voix des Vert'libéraux, 8 dissident-e-s du PLR et 3 dissident-e-s du
Groupe du Centre n'ont pas étaient suffisantes pour faire adopter la motion. Les 6
député-e-s socialistes qui n'ont pas voté aurait pu faire pencher la balance, mais leur
absence a été rédhibitoire. Au final, les arguments de la sécurité juridique, d'un
système qui a fait ses preuves et de la responsabilité des consommateurs et
consommatrices ont touché leur cible. 21

MOTION
DATUM: 22.09.2020
GUILLAUME ZUMOFEN

Geld, Währung und Kredit

Banken

Le parlementaire Eric Nussbaumer (ps, BL) estime que certains crédits ou placements
dans des matières nocives pour le climat – comme le pétrole, le charbon ou le gaz –
sont incohérents avec les objectifs climatiques internationaux. Dans cette optique, il
demande au Conseil fédéral, à travers une motion, de rehausser les fonds propres
pondérés en fonction des risques pour les crédits et les placements dans les matières
premières nocives pour le climat. 
Le Conseil fédéral s'est opposé à la motion. S'il reconnaît l'importance des objectifs
climatiques de l'Accord de Paris, il estime que la solution proposée serait non
seulement inefficace, mais entraînerait également une surcharge bureaucratique liée à
la surveillance des banques. 
Le postulat a été classé, faute d'un examen dans les deux ans.

MOTION
DATUM: 25.09.2020
GUILLAUME ZUMOFEN

Landwirtschaft

Forstwirtschaft

Le député socialiste Eric Nussbaumer (ps, BL) demande à sa chambre de renvoyer la
motion sur le stockage du bois rond en commission. En effet, malgré le soutien
unanime de cette dernière, Eric Nussbaumer note qu'un nouvel élément participant au
débat a fait son apparition entre temps. Lors de sa prise de position, la CEATE-CN
n'avait pas encore d'informations, fournies depuis par différentes études et révélées
par les médias, concernant l'utilisation importante d'insecticides pour le stockage du
bois rond. En effet, afin de se prémunir du scolyte – un petit insecte de la famille des
coléoptères –, les propriétaires forestiers pulvérisent des pesticides sur le bois stocké
dans les forêts en attente d'être travaillé. L'année 2018 ayant été marquée par une
sécheresse dévastatrice pour les forêts et la tempête Burglind ayant causé la chute
d'innombrables arbres, les scieries sont débordées. Les quantités de bois en attente
sont donc particulièrement grandes, d'où une utilisation plus grande de pesticides –
pesticides dont l'autorisation d'utilisation en forêt est exceptionnellement accordée
pour ce genre de cas. Selon une estimation calculée par l'association des Médecins en
faveur de l'environnement (MfE), quelques 700 kilogrammes d'un insecticide réputé
être très toxique, irritant et pouvant endommager les organes des êtres humains ont
ainsi été répandus dans les forêts suisses pour la seule année 2018. Une solution à ce
problème serait de s'occuper du bois coupé dans des endroits centralisés; une solution
qui coûterait cependant cher sur un marché soumis à une forte pression. Une autre
possibilité reste simplement d'amener le plus rapidement possible le bois coupé en
scierie; une pratique éprouvée dans le canton de Glaris et qui ne nécessite pas
d'insecticides.
Le député Nussbaumer, également membre de la commission en question, considère
que cet aspect joue donc un rôle dans le débat sur la facilitation du stockage du bois
rond en forêt. Une majorité hétéroclite composée des partis de gauche ainsi que d'une
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majorité du PLR, du PBD et des verts libéraux est du même avis et décide de soutenir la
motion d'ordre déposée par le socialiste (96 contre 88 et 4 abstentions). 22

Infrastruktur und Lebensraum

Energie

Energie

Im März 2017 debattierte der Nationalrat über den Verfassungsartikel über ein Klima-
und Energielenkungssystem (KELS). Nachdem die UREK-NR im Januar einstimmig
Nichteintreten empfohlen hatte, deklarierten alle Fraktionen der grossen Kammer, dass
sie nicht auf die Vorlage eintreten wollen. Die Parteien argumentierten dabei sehr
unterschiedlich. Während die SVP ein Energielenkungssystem und die Energie- und
Klimaziele insgesamt in Frage stellte, betonten FDP und CVP die Schwierigkeiten für die
Wirtschaft, welche das KELS nach sich ziehen würde. Stefan Müller-Altermatt (cvp, SO)
sagte für die CVP-Fraktion, das KELS sei „in der besten aller Welten das beste aller
Systeme". Da wir aber nicht in der besten aller Welten leben würden, lehne die CVP die
Vorlage ab. Eric Nussbaumer (sp, BL) hielt fest, dass es bereits eine
Verfassungsgrundlage für Lenkungsabgaben gebe und das KELS deshalb nicht notwendig
sei. Grüne und Grünliberale lehnten das KELS ebenfalls ab, betonten aber die
Wichtigkeit eines Massnahmenmixes zur Erreichung der Energie- und Klimaziele.
Obschon ein Nichteintreten quasi von Beginn der Debatte an feststand, dauerte die
Diskussion über zwei Stunden. Dies war vor allem auf die zahlreichen Fragestellungen
aus der SVP-Fraktion zurückzuführen: Insgesamt 39 Fragen stellten Mitglieder der SVP-
Fraktion den Rednerinnen und Rednern der anderen Fraktionen, zumeist mit dem Ziel,
deren Haltung zum ersten Massnahmenpaket der Energiestrategie 2050 in Frage zu
stellen. Die meisten Wortmeldungen kamen dabei von Magdalena Martullo-Blocher,
Adrian Amstutz, Albert Rösti, Walter Wobmann, Christian Imark und Toni Brunner. Das
abschliessende Votum von Bundesrat Maurer für das KELS änderte nichts: Die grosse
Kammer beschloss ohne Gegenantrag Nichteintreten. 23
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Energiepolitik

In der Frühlingssession 2016 nahm der Nationalrat die Differenzbereinigung zur
Energiestrategie 2050 auf. In der ersten Differenz, der Höhe des Richtwertes für den
Zubau an erneuerbaren Energien, beantragte die Kommissionsmehrheit das Festhalten
an den 14 500 Gigawattstunden, während eine Minderheit Schilliger (fdp, LU) das vom
Ständerat gesetzte Ziel von 11 400 Gigawattstunden übernehmen wollte. Mit dem
knappen Resultat von 98 zu 95 Stimmen (keine Enthaltungen) blieb die grosse Kammer
bei ihrem Richtwert und liess die Differenz bestehen. In der Frage der Abwägung von
nationalen Interessen wollte die Mehrheit der UREK-NR auf die bundesrätliche Fassung
zurückgreifen, welche dem Bau oder Ausbau einer Anlage zur Gewinnung von
erneuerbarer Energie ein nationales Interesse zuschreibt und dieses als grundsätzlich
gleichwertig zu anderen nationalen Interessen sieht. Eine Minderheit I Wasserfallen
(fdp, BE) wollte an der nationalrätlichen Version festhalten, welche das Wort
"grundsätzlich" und auch den ständerätlichen Zusatz, das Bauvorhaben dürfe ein
Objekt nicht im Kern seines Schutzwertes verletzen, nicht enthält. Eine Minderheit II
Grunder (bdp, BE) schliesslich wollte den Absatz 3 des Artikels 14 ohne das Wort
"grundsätzlich", aber mit der ständerätlichen Formulierung zum "Kern des
Schutzwertes". Nachdem die Minderheit II der Minderheit I deutlich unterlag, obsiegte
mit der Minderheit I die Ratsrechte mit 101 zu 93 Stimmen (keine Enthaltungen)
zugunsten einer Formulierung, die namentlich auch Pumpspeicherkraftwerken das
gleiche nationale Interesse bescheinigt, wie beispielsweise dem Landschaftsschutz. In
den Differenzen bezüglich der Abnahme- und Vergütungspflicht bei der Einspeisung
netzgebundener Energie schlug die Kommissionsmehrheit nur minime Änderungen in
den Formulierungen vor, stimmte aber inhaltlich grösstenteils dem Ständerat zu. Eine
Minderheit Schilliger (fdp, LU) wollte die bundesrätliche Fassung der ständerätlichen
vorziehen, unterlag der Mehrheit aber mit 95 zu 98 Stimmen bei einer Enthaltung. Eine
Minderheit Semadeni (sp, GR) verlangte erfolgreich, die Untergrenze von 1 Megawatt
Leistung für Wasserkraftanlagen zur Beteiligung am Einspeisevergütungssystem wieder
aufzunehmen, die in der ersten Lesung vom Nationalrat eingeführt, vom Ständerat aber
gestrichen worden war. In den übrigen Differenzen bezüglich
Einspeisevergütungssystem stimmte die Minderheit Semadeni aber dem Ständerat zu.
Bei Artikel 21 zur Direktvermarktung der Energie schuf der Nationalrat weitere
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Differenzen zum Ständerat, indem er Detailregelungen vornahm, die es erlauben,
kleinere Produzenten von der Pflicht zur Direktvermarktung zu befreien. Der Nationalrat
hielt ausserdem an der Streichung der Regelungen von Auktionen und
Auktionsverfahren (Artikel 25-27) fest. Da der Ständerat in diesen Punkten dem
Bundesrat zugestimmt hatte, blieb eine Differenz bestehen. Die vom Ständerat
aufgenommene Finanzhilfe für die Grosswasserkraft wurde im Nationalrat kontrovers
diskutiert. Die Kommissionsmehrheit wollte die Marktprämie für
Grosswasserkraftanlagen übernehmen, änderte aber einige Formulierungen und strich
die Absätze zu den Detailregelungen. Eine Minderheit Wasserfallen (fdp, BE) wollte
hingegen das ganze Konzept streichen. Schliesslich zog der Rat einen Einzelantrag
Grüter (svp, LU), welcher dem Mehrheitsvorschlag entsprach, aber zudem eine
Zweckbindung der Marktprämie zur Sicherung des langfristigen Weiterbetriebs enthielt,
dem Mehrheitsvorschlag vor. Für das Streichen der Marktprämie trat nur eine
Minderheit der grossen Kammer ein: Mit 112 zu 77 Stimmen (bei 6 Enthaltungen) stimmte
der Rat der Finanzhilfe für Grosswasserkraftanlagen zu. Er tat dies zwar in Abweichung
vom Ständerat, baute mit der gewählten Formulierung aber eine Brücke zur kleinen
Kammer. Artikel 39 zum Netzzuschlagsfonds - vom Ständerat gestrichen - bestätigte der
Nationalrat gemäss Bundesrat. Beim "Sunset-Klausel" genannten Artikel 39a betreffend
dem Auslaufen der Unterstützungsbeiträge setzte sich die Kommissionsmehrheit gegen
zwei Minderheiten durch: Der Rat stimmte der Fassung des Ständerates zu und verwarf
sowohl den Vorschlag der Minderheit I Wasserfallen (fdp, BE), welche das Auslaufen der
Unterstützungsbeiträge auf 2025 statt auf 2031 festlegen wollte, als auch jenen der
Minderheit II Nussbaumer (sp, BL), welche ein vorzeitiges Auslaufen der
Unterstützungsbeiträge bei Erreichen des Richtwertes im Zubau erneuerbarer Energien
vorsah. Mit der Annahme eines Einzelantrags Knecht (svp, AG) schuf der Nationalrat eine
neue Differenz: Forschungsanlagen im internationalen Wettbewerb sollen vom
Netzzuschlag ausgenommen sein. Als Erstrat hatte der Nationalrat Regelungen für
Grossfeuerungen und Heizungen aufgenommen, die vom Ständerat aber gestrichen
wurden. Der Nationalrat hielt in der Differenzbereinigung jedoch daran fest, wenn auch
in allgemeiner gehaltenen Formulierungen und gegen eine Minderheit Knecht (svp, AG),
die dem Ständerat zustimmen wollte. Bei der Differenz bezüglich der rationellen
Energienutzung im Gebäudebereich übernahm der Nationalrat im Wesentlichen die
ständerätliche Fassung. Eine Minderheit Jans (sp, BS) wollte die Zielvorgaben bezüglich
Energieeffizienz für die Elektrizitätslieferanten beibehalten, der Rat folgte aber seiner
Kommission und stimmte dem Ständerat zu, welcher die Artikel 48 bis 50 gestrichen
hatte. Einige Differenzen schuf der Nationalrat bei den Gesetzesartikeln zum
Monitoring von Energiespar- und Effizienzmassnahmen, dies vor allem bezüglich
Personendaten und Vollzugsstelle. Die Differenz bezüglich der Koppelung von
Energiestrategie und Atomausstiegsinitiative blieb bestehen, der Nationalrat hielt an
seiner Streichung des entsprechenden Artikels fest, obschon der Ständerat in dieser
Sache dem Bundesrat gefolgt war. Auch bezüglich der Steuerabzüge für
Gebäudesanierungen und Ersatzneubauten blieb der Nationalrat auf seiner Linie und
prononcierte diese gar, indem etwa Bedingungen für den Abzug gestrichen wurden.
Eine Minderheit Badran (sp, ZH), die den gesamten Steuerabzug-Artikel gemäss dem
Ständerat streichen wollte, unterlag in der Abstimmung mit 68 zu 123 Stimmen bei 3
Enthaltungen. Eine Differenz beilegen konnte der Nationalrat mit der Streichung der
Langzeitbetriebskonzepte für Atomkraftwerke. Eine Minderheit I Bäumle (glp, ZH),
welche dieses Konzept beibehalten wollte, fand Zustimmung bei Grünen, SP, GLP und
Teilen von CVP und BDP, unterlag aber mit 77 gegen 118 Stimmen (keine Enthaltungen).
Eine Minderheit II Jans (sp, BS) wollte eine Laufzeitbeschränkung auf 50 Jahre ins
Kernenergiegesetz aufnehmen, fand aber über die Grünen, SP und GLP hinaus kaum
Unterstützung und wurde mit 64 zu 131 Stimmen abgelehnt. Eine Differenz blieb im
Stromversorgungsgesetz erhalten, wo sich eine Minderheit Grunder (bdp, BE)
durchsetzte und die allgemeiner gehaltene Formulierung des Bundesrates jener des
Ständerates vorzog. In allen übrigen Differenzen übernahm der Nationalrat die
ständerätliche Fassung. 24
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Netz und Vertrieb

Im September 2017 behandelte der Nationalrat wieder das Bundesgesetz zum Um- und
Ausbau der Stromnetze. Nationalrat Nussbaumer (sp, BL) erklärte für die UREK-NR,
dass die Kommission in vier kleineren Differenzen auf die Linie des Ständerates
eingeschwenkt sei, die beiden wichtigsten Differenzen aber aufrechterhalten wolle.
Man erwarte erstens vom Ständerat, dass dieser die Auslagerung der gesetzlichen
Regelung der Durchschnittspreismethode in eine zweite Vorlage als Teil der
Kompromisssuche akzeptiere. Zweitens wolle es die Kommission den Endverbrauchern
offenhalten, der Installation und dem Betrieb von intelligenten Steuer- und
Regelsystemen zuzustimmen. Deren Betrieb sei nicht automatisch dem Netzbetreiber
zu überlassen. Bundesrätin Leuthard erläuterte wie schon in den vorangegangenen
Debatten in dieser Sache, weshalb dem Ansinnen des Ständerates bezüglich der
Durchschnittspreismethode nicht nachzukommen sei. Sie begrüsste die Haltung der
UREK-NR. Der Rat folgte seiner Kommission einstimmig. 25

BUNDESRATSGESCHÄFT
DATUM: 25.09.2017
NIKLAUS BIERI

Der vom Ständerat vorgeschlagene Kompromiss bezüglich der Wasserkraft-Klausel im
Bundesgesetz zum Um- und Ausbau der Stromnetze vermochte im Nationalrat keinen
Stimmungsumschwung zu bewirken. Die grosse Kammer folgte ihrer Kommission und
hielt daran fest, die Wasserkraft-Klausel zu streichen. Ein Minderheitenantrag
Nussbaumer (sp, BL), der mit einem Kompromissvorschlag dem Ständerat in dieser
Differenz die Hand reichen wollte, unterlag im Plenum mit 86 zu 102 Stimmen (2
Enthaltungen). Damit war eine Einigungskonferenz unumgänglich. 26

BUNDESRATSGESCHÄFT
DATUM: 06.12.2017
NIKLAUS BIERI

In einem Bericht soll der Bundesrat aufzeigen, was die EU-Verordnung zum
Elektrizitätsbinnenmarkt vom 5. Juni 2019 für Auswirkungen auf die Schweizer
Versorgungssicherheit, die Netzsicherheit und die Systemstabilität hat. Nachdem der
Bundesrat die Ausarbeitung eines solchen Berichts begrüsst hatte, nahm der
Nationalrat das entsprechende Postulat Nussbaumer (sp, BL) in der Herbstsession 2021
stillschweigend und diskussionslos an. Einerseits soll geklärt werden, was für Folgen es
für die Schweiz hätte, wenn sie die Regelungen der Verordnung nicht übernehmen
würde. Andererseits soll der Bundesrat auch aufzeigen, welche Massnahmen allenfalls
bis Ende 2025 ergriffen werden müssten, um ebendiese negativen Auswirkungen zu
vermeiden. 27

POSTULAT
DATUM: 01.10.2021
MARCO ACKERMANN

Kernenergie

Die Kernkraftwerkbetreiber sind gemäss dem Kernenergiegesetz (KEG) und der
Stilllegungs- und Entsorgungsverordnung (SEFV) dazu verpflichtet, Beiträge in die
nationalen Stilllegungs- und Entsorgungsfonds einzuzahlen. Diese Fonds sollen
gewährleisten, dass die zukünftig anfallenden Kosten für den Rückbau der Anlagen und
für die Entsorgung der radioaktiven Abfälle durch die Betreiber der Anlagen finanziert
werden. Artikel 80 des KEG sieht zudem vor, dass bei höher anfallenden Kosten auch
eine Nachschusspflicht möglich ist. Eine solche Nachschusspflicht sei gemäss Eric
Nussbaumer (sp, BL) bei den Anlagen Gösgen und Leibstadt jedoch problematisch, da
diese Kernanalagen zum einen nur wenig Eigenkapital besitzen und somit solche Kosten
nicht decken könnten, und zum anderen, weil die beteiligten Partner nur mit ihrem
Eigenkapital haften. Als Folge trägt der Bund ein grosses Haftungsrisiko. Eric
Nussbaumer forderte deshalb in einem Postulat einen Bericht, der die rechtliche
Verbindlichkeit und Durchsetzbarkeit der Nachschusspflicht für die beteiligten
Partner aufzeigt.

Der Bundesrat anerkannte zwar das Problem, wies aber auf die parlamentarische
Vorstösse Vischer (Po. 11.3356) sowie Fetz (Mo. 13.4185) hin, die Ähnliches verlangt
hatten. Ein Durchgriff des Bundes auf die beteiligten Partner sei „verfassungsmässig
problematisch und kaum praktikabel”, da der Bund nicht Vertragspartei sei und somit
nicht in das privatrechtliche Verhältnis zwischen den Aktionären und den beiden
Aktiengesellschaften eingreifen könne. Er beantragte deshalb die Ablehnung des
Postulats. Der Nationalrat folgte im März 2018 der Empfehlung des Bundesrates und
lehnte das Begehren mit 131 zu 62 Stimmen (0 Enthaltungen) ab. Zustimmung fand die
Vorlage bei den Fraktionen der Grünen, der SP und der GLP, stiess jedoch bei den
Fraktionen der SVP, CVP, FDP und BDP auf Widerstand. 28

POSTULAT
DATUM: 08.03.2018
MARCO ACKERMANN
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Mittels einer Interpellation wollte der Sozialdemokrat Eric Nussbaumer (sp, BL) im
Herbst 2019 vom Bundesrat wissen, wie dieser die Gefahren von sogenannten Ring-
Fencing-Strategien der Kernkraftwerk-Eigentümerin Alpiq (Holding) AG beurteile.
Konkret erklärte er, dass drei Aktionärsgruppen von Alpiq planten, die Nuklearrisiken
mittels Ring-Fencing – der finanziellen Trennung gewisser Vermögenswerte – innerhalb
der Alpiq-Gruppe einzugrenzen. Alpiq ist selber nicht Betreiberin von
Atomkraftanlagen, jedoch als Aktionärin bei den Atomkraftwerken Gösgen und
Leibstadt beteiligt. In seiner Stellungnahme vom November 2019 erklärte der Bundesrat,
dass er nichts von den Absichten der Hauptaktionäre wisse, diese jedoch ersucht habe,
die entsprechenden Partnerverträge auszuhändigen. Die Aktionäre von
Atomkraftwerken – in diesem Falle der Alpiq Holding AG und der Alpiq AG – hätten
gemäss KEG keine Beiträge in den Fonds für die Stilllegung und Entsorgung der Anlagen
und Abfälle zu leisten. Mit Verweis auf die Erfüllung des Postulats 11.3356 erklärte der
Bundesrat zudem, dass ein Durchgriffsrecht bezüglich der Stilllegungs- und
Entsorgungskosten auf die Aktionäre «verfassungsrechtlich heikel und kaum praktikabel
wäre». Dies ist insofern relevant, als auch bei erhöhten Kosten für den
Atomkraftwerkrückbau und für die Entsorgung der Nuklearabfälle (Nachschusspflichten)
nur die Betreibergesellschaften (d.h. die Eigentümer Kernkraftwerk Gösgen-Däniken AG
bzw. die Kernkraftwerk Leibstadt AG) selber, nicht aber die Aktionäre belangt werden
können. Indirekt erklärte der Bundesrat damit, dass die finanziellen
Trennungsmassnahmen der Alpiq Gruppe als Hauptaktionärinnen so keinen direkten
Einfluss auf die Stilllegungspflichten bzw. die finanziellen Risiken des Staates bei einem
Ausfall der privaten Deckung der Kosten durch die Eigentümer haben dürften. Der
Bundesrat versprach aber, dass er weitere Schritte prüfen wolle, sofern sich aus den
angeforderten Dokumenten und deren Betrachtung ein Handlungsbedarf ergebe. Der
Interpellant zeigte sich mit dieser Antwort im Dezember 2019 nicht zufrieden, weshalb
die Diskussion im Nationalrat verschoben wurde. Zudem reichte Nussbaumer eine
entsprechende parlamentarische Initiative (19.502) zur Änderung der gesetzlichen
Rahmenbedingungen ein. 29

INTERPELLATION / ANFRAGE
DATUM: 06.11.2019
MARCO ACKERMANN

Einstimmig entschied die nationalrätliche UREK im Mai 2021, einer parlamentarischen
Initiative Nussbaumer (sp, BL) keine Folge zu geben. Der Initiant hatte gefordert, dass
die gesetzliche Nachschusspflicht der Atomkraftwerkbetreiber nicht durch
unternehmerische Strategien umgangen werden kann und dass damit sogenannten
Ring-Fencing-Strategien – der finanziellen Trennung gewisser Vermögenswerte –
vorgebeugt wird. Konkret befürchtete der Initiant, dass durch das Zusammenspiel von
Atomkraftwerkbetreiberfirmen und Atomkraftwerkpartnerfirmen (Aktionären)
rechtliche Schlupflöcher ausgenützt werden könnten, um die Nachschusspflichten in
die Stilllegungs- und Entsorgungsfonds (teilweise) zu umgehen, sodass der Schweizer
Staat schlussendlich die Kosten des Rückbaus und der Entsorgung der nuklearen
Anlagen und Abfälle tragen müsse. Um dies zu unterbinden, sollte eine entsprechende
Anpassung im KEG vorgenommen werden. Nussbaumer stützte sich bei seiner Initiative
auf die bundesrätliche Antwort auf seine Interpellation (Ip. 19.3986), in welcher das
Risiko solcher Ring-Fencing-Strategien behandelt worden war. Die UREK-NR hätte das
Anliegen am liebsten sistiert und die Sachlage vertieft besprochen. Da dies aber
aufgrund der zwingenden Behandlungsfrist nicht möglich war, liess sie verlauten, dass
sie derzeit auf Gesetzesstufe keinen Handlungsbedarf sehe, sich des Themas aber
dennoch annehmen möchte. 30

PARLAMENTARISCHE INITIATIVE
DATUM: 21.05.2021
MARCO ACKERMANN

In der Herbstsession 2021 zog Eric Nussbaumer (sp, BL) seine parlamentarische
Initiative zur Vorbeugung von Ring-Fencing Strategien bei AKWs, mit denen die
Nachschusspflichten bei Partnerwerken (Gösgen und Leibstadt) umgangen werden
könnten, zurück. Er zeigte sich damit zufrieden, dass sich die Kommission des Problems
vertieft annehmen möchte und versprach sich von ebendieser einen Bericht sowie
allenfalls Anträge für eine «saubere Regelung der Nachschusspflicht». 31

PARLAMENTARISCHE INITIATIVE
DATUM: 28.09.2021
MARCO ACKERMANN

Nachdem die Diskussion zur Interpellation Nussbaumer (sp, BL) betreffend die
Vermeidung von Risiken in Zusammenhang mit Ring-Fencing-Strategien bei
Kernkraftwerken im Dezember 2019 verschoben worden war und der Interpellant eine
separate parlamentarische Initiative (19.502) dazu eingereicht hatte, wurde die
Interpellation im Oktober 2021 abgeschrieben, da sie nicht innert der Zweijahresfrist
behandelt worden war. 32

INTERPELLATION / ANFRAGE
DATUM: 01.10.2021
MARCO ACKERMANN
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Alternativenergien

Le Conseil national s’est prononcé par 103 voix contre 84 en faveur d’un postulat
Nussbaumer (ps, BL) demandant au Conseil fédéral d’adapter le plan d’action des
énergies renouvelables au modèle qui prévaut au sein de l’Union européenne. 33

POSTULAT
DATUM: 08.06.2011
LAURENT BERNHARD

Umweltschutz

Luftreinhaltung

Par 19 voix contre 2, la CEATE-CN a approuvé les amendements du Protocole relatif aux
polluants organiques persistants. Les modifications apportées visent à réduire la
pollution atmosphérique, en limitant davantage les émissions de polluants organiques
persistants. Durant le débat au Conseil national, Eric Nussbaumer (ps, BL) interpelle la
conseillère fédérale Doris Leuthard afin qu'elle confirme que le traité est un exemple
de reprise dynamique du droit international sous respect du choix du Parlement et de
la démocratie directe. Elle acquiesce et rappelle que les lois étrangères ne sont pas
adoptées automatiquement. Au vote d'ensemble, l'arrêté fédéral est adopté au Conseil
national par 150 voix. Huit parlementaires du groupe UDC s'y sont opposés. Le Conseil
des Etats, à son tour, va devoir statuer. 34

BUNDESRATSGESCHÄFT
DATUM: 15.03.2018
DIANE PORCELLANA

Sozialpolitik

Gesundheit, Sozialhilfe, Sport

Sport

Im Jahr 2017 wurde die Übergabe des Programms «Jugend und Sport» vom BASPO an
Swiss Olympic in die Wege geleitet. Dieser Änderung, welche die Nachwuchsförderung
fortan zur Sache des Privatsports machte, stimmte der Bundesrat im November 2017
zu. Damit wurde Swiss Olympic mit der Koordination des gesamten Leistungssports aller
Altersstufen betraut, wodurch eine klarere Aufgabentrennung zwischen BASPO und
Swiss Olympic beabsichtigt wurde. Die Übergabe hatte keine finanziellen
Konsequenzen, weil der Bund weiterhin seinen Anteil an Mitteln zur Verfügung stellen
würde, bedeutete hingegen weniger Aufwand für das BASPO. 
Diese Kompetenzenverlagerung ging auf den Wunsch von Swiss Olympic zurück, das sich
im Zuge der Konkretisierung des Leistungssportkonzeptes des Bundes um die
Übernahme der Koordination der nationalen Nachwuchsförderung bemüht hatte. Hinzu
kam auch eine deutlichere Abgrenzung der J+S-Angebote, indem nur noch jene
Jugendorganisationen in den Genuss von Subventionen kommen sollten, welche die
Voraussetzungen des Kinder- und Jugendförderungsgesetzes erfüllten. Religiös
geprägte Organisationen fielen damit aus dem Raster, womit der Bundesrat mehreren
Entscheiden des Bundesverwaltungsgerichts nachkam. Die Streichung dieser Gelder
löste bei den Betroffenen Unverständnis aus. Als Reaktion wurde eine Petition lanciert
mit dem Ziel, den Entscheid rückgängig zu machen. Andi Bachmann-Roth,
Jugendbeauftragter der Schweizerischen Evangelischen Allianz, stritt gegenüber der
NZZ zwar nicht ab, dass die Verbände die Lagerteilnehmenden zur Konversion einladen
würden, es sei jedoch auch ihr gutes Recht «in einem freien Land», dies zu tun.
Schliesslich gehe es den Verantwortlichen um eine ganzheitliche Förderung der
Jugendlichen. Auch in Politikerkreisen stiess der Beschluss auf Kritik. So kritisierte SP-
Nationalrat Nussbaumer (sp, BL), der selber Mitglied einer Freikirche ist, die Streichung
der Subventionen ebenfalls als unangemessen. Er zeigte sich einverstanden damit, dass
der Staat fundamentalistische Organisationen nicht unterstützen könne, «einfach alle
Freikirchen in einen Topf [zu] werfen», sei indes falsch. Ob er oder andere christliche
Politikerinnen oder Politiker dazu einen Vorstoss einreichen wollten, wurde vorerst
aber offen gelassen.

Zur Umsetzung der beabsichtigten Neuerungen waren drei Verordnungen einer
Teilrevision unterzogen worden: Die Entwürfe der neuen Sportförderungsverordnung,
der Verordnung des VBS über die Sportförderungsprogramme und -projekte sowie der
Verordnung des BASPO über «Jugend und Sport» wurden zwischen März und Juni 2017
einer Vernehmlassung unterzogen. Dort stiessen die Reformen kaum auf Widerstand.
Vor allem die betroffenen Sportverbände zeigten sich zufrieden mit den Änderungen,
auch weil sich eine Unterscheidung von Spitzen- und Breitensport erübrige. Mit dem
positiven Widerhall wurden die Verordnungen vom Bundesrat auf Jahresbeginn 2018 in

ANDERES
DATUM: 15.11.2017
MAXIMILIAN SCHUBIGER
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Kraft gesetzt. 35

Soziale Gruppen

Migrationspolitik

Le peuple s'est prononcé le 28 février 2016 sur l'initiative de mise en oeuvre. Le renvoi
des étrangers criminels avait été accepté en votation populaire en 2010. En raison de
contradictions avec les textes de loi internationaux, notamment les bilatérales et la
convention européenne des droits de l'Homme, le parlement avait proposé une mise en
oeuvre qui différait quelque peu du texte proposé par le parti agrarien. Celui-ci, fâché
par le non-respect littéral du texte, a lancé l'initiative dite "de mise en oeuvre", qui
proposait, en addition à la version de 2010, un catalogue d'effractions menant à
l'automaticité du renvoi. Cette liste, qui va du meurtre au viol, en passant par le
cambriolage ou la fraude aux assurances sociales, est en outre complétée par un
certain nombre de délits mineurs (infractions au code de la route, lésions corporelles
légères, par exemple) pouvant également conduire à l'expulsion en cas de récidive.
La campagne a été marquée par une mobilisation hors du commun, notamment du côté
de la société civile. En décembre 2015, trois comités distincts se déclaraient pour le
non: les partis bourgeois, secondés par les milieux économiques, une alliance des partis
de gauche, du parti écologistes ainsi que des syndicats, ainsi qu'un groupe d'ONG. Les
premiers sondages annonçaient un taux de 66% de oui. En décembre, 40 des 46
conseillers aux Etats ont lancé un appel contre l'initiative, les six non-signataires étant 5
conseillers UDC et l'indépendant Thomas Minder. Les milieux économiques, à
l'exception de l'USAM se sont engagés pour le non, economiesuisse annonçant toutefois
ne pas vouloir engager de moyens financiers dans la campagne. Au fur et à mesure que
le jour de la votation approchait, de plus en plus de milieux ont pris position
publiquement contre l'initiative: certains milieux religieux, un groupement de 180
professeur.e.s de droit, ainsi qu'un groupe de personnalités appelé "appel urgent
contre l'initiative inhumaine de l'UDC". Les gouvernements cantonaux de Zurich,
Soleure, Argovie, Bâle-ville et Berne ont également pris position contre l'initiative.
Les affiches de l'UDC reprenaient leur fameux mouton noir, chassé à coup de pied par
un mouton blanc, sis sur une surface rouge à croix blanche. Il a d'ailleurs été reproché
aux trois comités initiaux de s'être approprié les codes graphiques de l'union
démocratique du centre, sur leurs affiches représentant une botte militaire écrasant le
palais fédéral ou encore une boule de démolition tombant sur l'allégorie Helvetia. Ces
affiches ont plus tard dans la campagne laissé la place à celle de l'appel urgent, mettant
en scène un "non" géant en lettres noires, dans les trois langues.
Si l'UDC s'est retrouvée dans cette campagne seule contre tous, elle a dû également
faire face à des dissidences au sein de ses propres rangs. En effet, le conseiller national
zurichois Hans-Ueli Vogt a déclaré que l'initiative devait protéger les étranger.e.s issus
de la deuxième génération de l'automaticité des renvois. Il a été soutenu par les
sénateurs Roland Eberle, Alex Kuprecht et Hannes Germann, mais fortement critiqué
par la direction du parti, notamment Christoph Blocher. Il faut d'ailleurs signaler qu'une
augmentation importante des demandes de naturalisation a été observée durant la
campagne.
La nature du débat sur la mise en oeuvre a quelque peu différé de celle de l'initiative de
2010, en centrant le débat sur les droits de l'Homme ainsi que le respect des valeurs
suisses et de l'Etat de droit. La mobilisation de la société civile plus importante qu'en
2010 peut expliquer cet état de fait. L'UDC s'est quant à elle cantonnée à ses arguments
phares, à savoir la sécurité nationale et la primauté du droit suisse sur le droit étranger.
Le catalogue des délits proposé par l'union du centre a d'ailleurs été largement utilisé
par les opposants à l'initiative, afin de démontrer le caractère de bagatelle de certains
délits menant à une expulsion.
A l'issue de la campagne, le non l'a emporté dans les urnes à 58.9% contre 41.1% de oui.
Seuls trois cantons et trois demi-cantons se sont prononcés en faveur de l'initiative, à
savoir Uri, Schwyz, le Tessin, ainsi qu'Obwald, Nidwald et Appenzell Rhodes Intérieures.
L'analyse VOX de la votation met en lumière la plus importante participation depuis la
question de l'entrée dans l'espace économique européen en 1992. Une forte
mobilisation des milieux de gauche ainsi que des jeunes expliquent cette différence de
participation par rapport aux autres votations.
Les choix de votes sont fortement influencés par les appartenances politiques, la
grande majorité des votants ayant un parti préféré en ont suivi les mots d'ordre. Si le
PLR et le PDC avaient en 2010 fortement plébiscité l'initiative de base, ils en ont très
fortement rejeté la proposition de mise en oeuvre six ans après. Un net conflit entre
ouverture et traditions marque les choix de vote, les partisans d'une Suisse ouverte sur

VOLKSINITIATIVE
DATUM: 28.02.2016
SOPHIE GUIGNARD
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le reste du monde ayant massivement rejeté l'initiative. De plus, le non augmente avec
le niveau de formation des votants, mais pas en fonction de l'âge. Les arguments qui
ont influencé le choix des votants sont, parmi les partisans du non, les mêmes que ceux
présentés par les comités d'opposition: l'initiative a été jugée trop extrême et
disproportionnée, les aspects juridiques de non-respect des Droits de l'Homme ainsi
que le court-circuitage du système judiciaire classique ont fortement pesé dans la
balance, de même que la menace que l'initiative faisait planer sur les étrangers bien
intégrés et les secondos. Chez les personnes favorables à la mise en oeuvre selon la
proposition de l'UDC, les arguments principaux étaient le renvoi conséquent des
étrangers criminels ainsi que l'importance de l'ordre et de la sécurité.
L'analyse APS des encarts publicitaires publiés dans les journaux témoigne également
de l'importance de la mobilisation pour deux des objets proposés en votation populaire
le 28 février. En effet, plus de 400 encarts ont été publiés pour l'initiative de mise en
oeuvre, 592 pour le tunnel du Gothard, contre 114 pour la spéculation sur les matières
premières et seulement 24 pour l'initiative "contre la pénalisation du mariage".
Concernant l'initiative de mise en oeuvre, 47% des encarts provenaient des partisans
de l'initiative, et 51% de ses opposants, et 2% étaient de nature neutre, quand elles
annonçaient un débat public, par exemple. Le contenu des encarts reprend les
principaux arguments de la campagne, à savoir l'importance du renvoi effectif des
étrangers, statistiques à l'appui, ainsi que l'ordre et la sécurité pour les partisans et le
caractère de violation des droits de l'Homme pour les opposants. De plus, de
nombreuses personnalités se sont prononcées en leur nom propre contre l'initiative.

Votation populaire du 28 février 2016

Participation: 63.1%
Oui: 1 375 057 (41.1%) / cantons 3 3/2
Non: 1 966 989 (58.9%) / cantons 17 3/2

Mots d'ordre
- oui: UDC
- non: PS, Les Verts, PLR, PDC, succèssuisse, économiesuisse, Industrie- und
Handelskammer Zentralschweiz, Operation Libero, gouvernements des cantons de
Zurich, Soleure, Bâle-Ville, Argovie et Berne 36

Le Conseil national a, par 120 voix contre 64 et 2 abstentions, refusé d'entrer en
matière sur l'initiative populaire du groupe UDC, intitulée «Appliquer l'initiative sur le
renvoi également aux ressortissants de l'UE». Le député Hans-Ueli Vogt (udc, ZH),
porte-parole de son parti pour cet objet, a affirmé vouloir que les dispositions relatives
à l'expulsion priment sur l'accord sur la libre circulation des personnes (ALCP). Une
majorité (15 contre 9) de la CIP-CN s'est opposée à l'entrée en matière, en raison
notamment du refus en votation populaire de l'initiative de mise en œuvre, qui
confirme le principe de proportionnalité et préserve la marge de manœuvre dont
disposent les tribunaux. De plus, ces dispositions n'étant entrées en vigueur qu'en
2016, la commission estime que le Tribunal fédéral doit encore développer une
jurisprudence, qu'une telle initiative parlementaire rendrait caduque. La chambre
basse s'est rangée à l'avis de sa commission, seule l'UDC a soutenu l'initiative et les 2
abstentions provenaient du camp PLR. 37
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Bildung und Forschung

Hochschulen

In der Frühjahrssession lehnte der Nationalrat mit 107 zu 64 Stimmen eine Motion
Nussbaumer (sp, BL) ab. Der Vorstoss zielte darauf ab, Studienwillige mit einer
Berufsmaturität gestalterischer Richtung und mit einer Grundausbildung in einem der
Studienrichtung verwandten Beruf im Fachbereich Design ohne zusätzliche
Eignungsabklärung zum Studium zuzulassen. Ebenfalls verworfen hat die grosse Kammer
eine Motion Fasel (csp, FR), mit welcher der Bundesrat verpflichtet werden sollte, die
Entwicklung der Ausgaben für Administration und Marketing an den Fachhochschulen
in den letzten 10 Jahren zu untersuchen. 38

MOTION
DATUM: 28.04.2009
ANDREA MOSIMANN

Im Sommer 2020 drängten zahlreiche Politikerinnen und Politiker aus verschiedenen
Parteien auf eine Nachfolgelösung für das EU-Austauschprogramm Erasmus+ ab 2021.
Momentan beteiligt sich die Schweiz im Rahmen des «Swiss-European Mobility
Programme» als Drittland an den Aktivitäten des Bildungsprogramms Erasmus+,
nachdem die Vollassoziierung aufgrund der Abstimmung zur
Masseneinwanderungsinitiative in 2014 vonseiten der EU ausser Kraft gesetzt worden
war. Die Parlamentarierinnen und Parlamentarier äusserten sich sowohl im Rahmen von
parlamentarischen Debatten – bei der BFI-Botschaft 2021-2024, bei der Totalrevision
des Gesetzes über die internationale Zusammenarbeit und Mobilität in der Bildung oder
im Rahmen eines spezifischen Vorstosses zur Nachfolgelösung von Erasmus+ – sowie
durch Äusserungen in den Medien. Im Zentrum der Kritik stand allen voran
Bildungsminister Parmelin. Dieser agiere zögerlich und scheue wohl die Kosten einer
Vollassoziierung, wie Christoph Eymann (ldp, BS) mutmasste. Eric Nussbaumer (sp, BL)
stufte das Verhalten des Gesamtbundesrates als intransparent ein. Auch von Seiten der
Studierenden und jungen Erwachsenen wurde Kritik laut; im Mai 2020 hatte die SAJV
eine Petition lanciert, welche die Vollassoziierung an die Nachfolgelösung von Erasmus+
forderte; diese wurde auch vom VSS sowie von links-grünen Parteien unterstützt.
Seitens der Universität Basel wurde an der derzeitigen Vereinbarung kritisiert, dass
einige ausländische Universitäten die Zusammenarbeit nicht weiterführen würden,
solange die Schweiz nicht an der Nachfolgelösung von Erasmus+ teilnehme. Zudem
gebe es keine Rechtssicherheit, «weil die Partneruniversitäten nicht verpflichtet seien,
die Verträge mit den Schweizer Unis weiterzuführen». Es gab aber auch Stimmen, die
dem EU-Austauschprogramm eher kritisch gegenüberstanden. So stufte Peter Keller
(svp, NW) die jetzige Lösung als sinnvoll ein, zumal eine Vollassoziierung an die
Nachfolgelösung von Erasmus+ wahrscheinlich ziemlich teuer sein werde. Die
Weltwoche war der Ansicht, dass der Austausch auf jeden Fall weitergeführt werde,
entweder im Rahmen der bestehenden Lösung oder mit der Schweiz als Vollmitglied.
Und falls es doch wider Erwarten nicht zu einer Einigung käme, sei dies auch nicht so
dramatisch, zumal solche Auslandsaufenthalte ohnehin überbewertet würden, schrieb
die Zeitung weiter. 39

GESELLSCHAFTLICHE DEBATTE
DATUM: 01.09.2020
BERNADETTE FLÜCKIGER

Forschung

Marco Romano (cvp, TI) forderte den Bundesrat in einer im Dezember 2018
eingereichten Motion auf, die Teilnahme der Schweiz am Copernicus-Programm
voranzutreiben und ein diesbezügliches Abkommen zu unterzeichnen. Für die Schweiz
sprächen drei Gründe für eine Teilnahme an diesem Programm der EU zur
satellitengestützten Erdbeobachtung. Zum einen habe die Schweiz kein eigenes
Erdbeobachtungsprogramm als Alternative zu Copernicus. Zum anderen riskiere man
ohne Teilnahme, dass das bislang angesammelte Wissen und die erarbeiteten
Technologien verloren gingen. Schliesslich könne ein Abseitsstehen dazu führen, dass
«ein Teil des Personals, der Forschung und der Zulieferinnen und Zulieferer dieser
Branche aus der Schweiz ausgelagert» werde.
Der Bundesrat beantragte die Ablehnung der Motion. Er resümierte in seiner
Begründung, welch wichtige Rolle dem Programm in den Bereichen Landnutzung,
Atmosphäre, Katastrophenmanagement, Klimawandel, Meeresumwelt und Sicherheit
zukomme. Es sei aber zu beachten, dass die Schweiz durch ihre Mitgliedschaft in
verschiedenen Organisationen, wie etwa der Organisation für die Nutzung
meteorologischer Satelliten oder dem Europäischen Zentrum für mittelfristige
Wettervorhersage, bereits an Kernelementen von Copernicus beteiligt sei. Schliesslich
müsste vor einem Grundsatzentscheid des Bundesrates noch geklärt werden, wie das
Kosten-Nutzen-Verhältnis ausfallen würde, welches Bundesamt die Federführung
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übernehmen würde und es müsste ein Finanzierungskonzept erarbeitet werden.
In der nationalrätlichen Debatte in der Wintersession 2020 wies Romano noch einmal
auf die Wichtigkeit eines Vertragsabschlusses mit der EU hin. Dieser sei im Interesse
der Bevölkerung, der Wirtschaft und der Wissenschaft. Wissenschaft- und
Wirtschaftsminister Parmelin blieb jedoch bei seiner ablehnenden Haltung. Auf
Nachfrage von Nationalrat Nussbaumer (sp, BS) präzisierte Parmelin, dass bei Annahme
der Motion frühestens 2023 mit einer Teilnahme am Copernicus-Programm gerechnet
werden dürfe.
Der Nationalrat stimmte der Motion schliesslich mit 140 zu 47 Stimmen — bei 3
Enthaltungen —  zu. Die ablehnenden Stimmen stammten allesamt von Mitgliedern der
SVP-Fraktion. 40

Kultur, Sprache, Kirchen

Kirchen und religionspolitische Fragen

Kaum war das Jahr 2019 eingeläutet, griffen die Medien auch schon den ersten
politischen Dauerbrenner auf: das Verhältnis von Kirche und Staat. Die über Jahre und
Jahrzehnte auch in der Schweiz viel diskutierte Frage nach der Politisierung der Kanzel
wurde Anfang Jahr mit der Ankündigung über die Neugründung eines Think-Tanks
«Kirche/Politik» neuerlich aufgekocht. Dessen Initiatoren, der CVP-Präsident Gerhard
Pfister (ZG) und die Freiburger FDP-Stadtparlamentarierin und Theologin Béatrice
Acklin Zimmermann, stiessen sich gemäss dem Tages-Anzeiger an der
Selbstgerechtigkeit, mit der sich Kirchenleute bisweilen zu politischen Themen
äusserten und an der fehlenden Zurückhaltung hinsichtlich sachspezifischer
Stellungnahmen und Abstimmungsparolen. Aktive Positionierungen wie beispielsweise
von Bischof Felix Gmür zur Energiestrategie, von Grossmünsterpfarrer Christoph Sigrist
zur Durchsetzungsinitiative oder vom Zürcher Generalvikar Josef Annen zu den
Sozialdetektiven, aber auch Aussagen wie jene der Zürcher Synodalratspräsidentin
Franziska Driessen über die Unwählbarkeit der SVP oder die Absprache des
Katholischseins von SVP-Nationalrätin Natalie Rickli (ZH) im Rahmen der No-Billag-
Initiative waren mitunter Stein des Anstosses. Dieses Verhalten gleiche einem «tiefe[n]
Rückfall ins Mittelalter» und sei «politreligiöser Populismus», wie sich die Initiatoren
gegenüber dem Tages-Anzeiger äusserten. Es gehe ihnen nicht darum, die Kirchen
«politisch zu sterilisieren», diese könnten und sollten sich weiterhin einbringen. Es
stelle sich hier also weniger die Frage, ob sich die Kirchen einbringen sollten, sondern
vielmehr, wie sie es täten. Gerhard Pfister betonte, es gehe nicht an, dass Kirchen mit
biblischen Normen Politik machten, zumal die Kirchenleute oft nur schlechte
Kenntnisse über die Dossiers hätten und nur zu gerne ausser Acht liessen, dass es bei
der Tagespolitik um Kompromisse gehe. Die Kirchen könnten sich durchaus in die
Diskussion einbringen, seien in diesem Kontext aber lediglich eine unter vielen Stimmen
– und «keine bessere». Zudem beklagte Pfister, dass die Kirchen nebst dem
Kompetenzproblem auch ein Glaubwürdigkeitsproblem hätten: Durch ihr derartiges
Einmischen in die Tagespolitik scheuten sie sich davor ihr Alleinstellungsmerkmal – die
katholische Soziallehre – zu vertreten und wollten stattdessen wie alle anderen sein. So
würden sie aber lediglich noch zu «Sozialarbeitern» und damit auch verzichtbar. Acklin
Zimmermann plädierte dafür, dass sich die Kirchen wieder vermehrt auf die Ethik
zurückbesinnten und weniger über Moral diskutierten. Statt mittels politischer
Stellungnahmen sollten sie den Meinungsbildungsprozess vermehrt über ihr ethisches
Wissen und entsprechende Beiträge unterstützen. Zudem wünsche sie sich, dass die
Kirchen sich breiter und auch vermehrt mit eigenen Themen einbrächten, schliesslich
hätten sie sich lange genug lediglich auf bioethische Anliegen fixiert, was ihnen den
Vorwurf der Fokussierung auf Themen wie Abtreibungen und Homosexualität
eingebracht habe.
Mit ebensolchen Fragen wolle sich der Think-Tank nun einmal jährlich an einer
öffentlichen Tagung beschäftigen und in diesem Rahmen zugleich Wertbegriffe wie
Freiheit und Verantwortung oder Fragen der Menschenwürde diskutieren. Unterstützt
wurden die beiden Initiatoren von Bundesparlamentarierinnen und -parlamentariern
wie Eric Nussbaumer (sp, BL), Claudio Zanetti (svp, ZH) und Maja Ingold (evp, ZH) sowie
von Theologen verschiedener Konfessionen wie Alt-Abt Berchtold Müller,
Theologieprofessor Ralph Kunz und dem Glarner Kirchenratspräsidenten Ulrich
Knöpfel. Letztgenannter, der zugleich auch Ratsmitglied des SEK ist, zeigte sich auf
Anfrage der Online-Plattform Ref.ch bezüglich dieses Umstandes aber eher überrascht:
Knöpfel bestätigte gegenüber der Redaktion, dass er im November als Privatperson an
einem Treffen mit Pfister und Acklin Zimmermann teilgenommen habe und in diesem
Rahmen über Kirche und Politik diskutiert worden sei, dass aber gleich ein Think-Tank
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gegründet wurde, sei ihm neu. Man habe in diesem Gespräch u.a. lediglich erwogen,
2019 eine Veranstaltung zu diesem Thema durchzuführen. Dennoch teile er
grundsätzlich das Anliegen der Initiatoren, dass die Kirche sich nur in Ausnahmefällen
zur Tagespolitik äussern solle.
Gänzlich anderer Ansicht war hingegen der Zürcher Neumünsterpfarrer Res Peter, der
sich ob der Forderung der Initiatoren nur wenig überrascht zeigte. Peter, der sich
selbst regelmässig in die politische Debatte einbringt – beispielsweise im Rahmen der
Selbstbestimmungsinitiative oder der Unternehmenssteuerreform III – meinte
gegenüber Ref.ch lediglich: «Es tut Politikern weh, wenn man konkret wird.» Es sei
durchaus gut, dass Ethiker differenziert abwägten und diskutierten, im Unterschied zu
ihnen sei es aber nun einmal seine Aufgabe als Pfarrer, Schlussfolgerungen zu ziehen
und seine Überlegungen mit seiner Gemeinde zu teilen.
Die Diskussion um das neue Projekt wurde indes nicht nur zwischen den entzweiten
Kirchenvertretungen ausgetragen; auch auf Mitinitiator Gerhard Pfister prasselte einige
Kritik ein. Besonders die WOZ unterstellte ihm Bigotterie, da seine Kritik an den
Kirchenleuten lediglich situationsbedingt ausfalle. Während Pfister in seiner
Propagierung der Schweiz als ein christliches Land vor lauter Fixierung auf den
islamischen den christlichen Fundamentalismus vergesse, sei sein «Glaubensfass»
durch ein «Eintreten für ein Mindestmass an Grundrechten» – wie es beispielsweise in
der Asyldebatte vorgenommen worden war – zum Überlaufen gebracht worden. Die
weitläufigen und zumeist auch diffamierenden Kirchenpositionen im Rahmen der
Diskussionen um die «Ehe für alle» hätten hingegen nie zur Diskussion gestanden. Auch
stiess Pfisters Aussage, dass wir uns im Falle des Versäumnisses, Religion und Politik zu
trennen, einem «Gottesstaat à la Iran» näherten, auf grosse Kritik. Gemäss der WOZ sei
die Schweiz sehr weit von diesem Szenario entfernt. Es bestehe viel mehr die Gefahr,
dass die Schweiz zu einem Unrechtsstaat werde, wenn wir uns weiterhin um
Abstimmungsvorlagen bemühten, die offensichtlich die Menschenrechte tangierten.
Vor diesem Hintergrund sei es auch von Kirchenleuten nichts anderes als ein reiner
ziviler Akt, ihre Stimme gegen das Unrecht zu erheben. 41

Parteien, Verbände und Interessengruppen

Verbände

Überparteiliche politische Interessen / Think Tanks

Erstmals mischte die Operation Libero 2019 bei den nationalen Wahlen mit. Im Zuge
der sogenannten «Wandelwahl», so der Name der Aktion, wurden insgesamt 38
Kandidierende aus verschiedenen Parteien mit dem «Gütesiegel von Operation Libero»
(NZZ) versehen und von der Organisation im Oktober zur Wahl empfohlen.
Zum Auftakt der Kampagne versammelten sich im Juni die ersten Nominierten,
darunter auch der Mitbegründer der Operation Libero Nicola Forster (ZH, glp), welcher
den Einzug in den Nationalrat letztlich knapp verpasste, zusammen mit den Co-
Präsidentinnen Flavia Kleiner und Laura Zimmermann, die beide nicht zu den Wahlen
antraten, in Bern auf dem Casinoplatz. Der Wahlauftakt unterschied sich nicht von
anderen Wahlveranstaltungen, wie die NZZ damals festhielt; einziger Unterschied sei,
dass die Organisatorin keine Partei sei. Das Ziel der «Wandelwahl» war, die
progressiven Kräfte im Parlament zu stärken und den «jahrelangen Stillstand und die
Blockade», in welcher sich die Schweizer Politik befinde, aufzubrechen, zitierte die
Aargauer Zeitung die Absichten der Operation Libero. Den Kandidierenden wurde bei
ihrer Wahlkampagne unter die Arme gegriffen, im Gegenzug mussten diese bei
erfolgreicher Wahl die Libero-Ziele unterstützen, beispielsweise durch die Erarbeitung
eines griffigen CO2-Gesetzes, der «Ehe für Alle» oder eine im Sinne der Operation
Libero konstruktiven Europapolitik. 
Aufgrund dieser Forderungen musste die Operation Libero Kritik einstecken: Die WOZ
warf ihr Ende August vor, dass sie Kandidatinnen und Kandidaten kaufe und die
Demokratie als Supermarkt betrachte. Zudem monierte der «Blick», dass CHF 400'000
der insgesamt CHF 600'000 des Wahlkampfbudgets – geplant waren eigentlich CHF 1.5
Mio. – von einem einzigen Spender eingegangen seien und die Organisation sich
dadurch von diesem abhängig mache. Laura Zimmermann wies die Kritik der WOZ
zurück: Das Empfehlen von Kandidatinnen und Kandidaten, die parteiübergreifend
Politik machen, sei «urdemokratisch». Gegenüber dem «Blick» meinte sie, es sei «kein
Rappen an die Kandidierenden geflossen» und man werde analysieren, weshalb von den
geplanten CHF 1.5 Mio. nur CHF 600'000 zusammengekommen seien und weshalb das
Crowdfunding für die Kampagne diesmal nicht wie gewünscht funktionierte.
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Zehn der 38 empfohlenen Kandidierenden wurden schliesslich in den Nationalrat
gewählt, wie die Operation Libero nach der Wahl in einer Medienmitteilung
kommunizierte: Gerhard Andrey (gp, FR), Susanne Vincenz-Stauffacher (fdp, SG), Roland
Fischer (glp, LU) und Marionna Schlatter (gp, ZH) zogen dabei neu in den Nationalrat ein.
Wiedergewählt wurden Yvonne Feri (sp, AG), Beat Flach (glp, AG), Sibel Arslan (gp/basta,
BS), Philipp Kutter (cvp, ZH), Eric Nussbaumer (sp, BL) und Kathrin Bertschy (glp, BE). 42
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